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Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.
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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.
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tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Gesetz 
zur Regelung der Zuweisungen des 
Landes Nordrhein-Westfalen an die 
Gemeinden und Gemeindeverbände 

im Haushaltsjahr 2009
(Gemeindefi nanzierungsgesetz – GFG 2009)

Vom 17. Februar 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, dass 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Regelung der Zuweisungen des
Landes Nordrhein-Westfalen an die
Gemeinden und Gemeindeverbände 

im Haushaltsjahr 2009
(Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2009)

Inhaltsübersicht
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§ 1  Zuweisungen des Landes an die Gemeinden und 
Gemeindeverbände

Teil 2
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§ 20  Zuweisungen zu den Kosten der Lastenausgleichs-
verwaltung bei kreisfreien Städten und Kreisen

§ 21  Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
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tungsausgleichs
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Teil 1
Grundlagen

§ 1
Zuweisungen des Landes an die Gemeinden

und Gemeindeverbände

(1) Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen die 
Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufga-
ben, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom 
Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur 
Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine und 
zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben.

(3) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten 
einen Anteil am Steueraufkommen des Landes (Steuer-
verbund) gemäß §§ 2 bis 19.

(4) Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten fer-
ner Zuweisungen nach näherer Bestimmung dieses 
Gesetzes (§§ 20, 21) sowie nach Maßgabe des Haushalts-
plans des Landes.

(5) Soweit den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
Zuwendungen aufgrund besonderer Gesetze gewährt 
werden, bleiben diese unberührt.
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Teil 2
Steuerverbund

§ 2
Ermittlung der Finanzausgleichsmasse

(1) Das Land stellt den Gemeinden und Gemeindever-
bänden 23,0 vom Hundert (Verbundsatz) seines Anteils 
an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und 
der Umsatzsteuer (Gemeinschaftsteuern) zur Verfügung. 
Der Verbundsatz enthält 1,17 Prozentpunkte zur vorläu-
fi gen pauschalen Abgeltung von Ausgleichsansprüchen 
aus der Beteiligung der Gemeinden und Gemeindever-
bände an den fi nanziellen Belastungen des Landes aus 
der Deutschen Einheit im Haushaltsjahr 2009.

(2) Der Berechnung nach Absatz 1 liegt das Ist-Aufkom-
men der jeweiligen Steuer im Zeitraum vom 1. Oktober 
des dem Haushaltsjahr vorvorhergehenden Jahres bis 
zum 30. September des dem Haushaltsjahr vorhergehen-
den Jahres (Verbundzeitraum) zugrunde. Dabei wird

1.   das ermittelte Ist-Aufkommen der Gemeinschaftsteu-
ern insgesamt um die Einnahmen oder Ausgaben 
des Landes im Länderfi nanzausgleich nach den 
 Vorschriften des 2. Abschnittes des Finanzausgleichs-
gesetzes und aus den allgemeinen Bundesergänzungs-
zuweisungen nach § 11 Absatz 2 des Finanz aus-
gleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), zuletzt geändert durch Artikel 8 Fami-
lienleistungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2955), im Verbundzeitraum erhöht oder vermin-
dert;

2.   das ermittelte Ist-Aufkommen der Umsatzsteuer um 
den für Kompensationsleistungen an die Gemeinden 
für Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ausgezahlten Betrag im Verbundzeit-
raum vermindert;

3.   das ermittelte Ist-Aufkommen der Umsatzsteuer um 
den interkommunalen Entlastungsausgleich zuguns-
ten der Kommunen der neuen Länder im Zusammen-
hang mit der Umsetzung des Vierten Gesetzes für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24. 
Dezember 2003 (BGBl. I. S. 2954) im Verbundzeit-
raum erhöht.

(3) Von der nach Absatz 1 und 2 ermittelten Finanzaus-
gleichsmasse werden 166 200 000 EUR für Zuweisungen 
an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände nach 
Maßgabe des Landeshaushalts abgezogen.

(4) Die Ermittlung der Finanzausgleichsmasse gemäß 
den Absätzen 1 bis 3 und § 3 ergibt sich aus Anlage 1 zu 
diesem Gesetz.

(5) Der sich aus der Regelung nach Absatz 1 Satz 2 erge-
bende Betrag wird auf Basis der fi nanziellen Belastung 
des Landes aus der Deutschen Einheit im Haushaltsjahr 
2009, dem Anteil der Kommunen am Gesamtsteuerauf-
kommen des Landes im Haushaltsjahr 2009 sowie dem 
von den Kommunen über erhöhte Gewerbesteuerumla-
gen nach § 6 Absatz 3 und 5 des Gesetzes zur Neuord-
nung der Gemeindefi nanzen (Gemeindefi nanzreform-
gesetzes) vom 8. September 1969 in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 2001 (BGBl. I S. 483), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 Achtes Änderungsgesetz 
vom 31. Juli 2008 (BGBl. I S. 1626), und verminderter 
Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2009 bereits 
erbrachten Solidarbeitrag bis spätestens im übernächs-
ten Haushaltsjahr abgerechnet.

§ 3
Vorwegabzug

Von der nach § 2 ermittelten Finanzausgleichsmasse 
werden für die im Haushaltsjahr 2009 vom Land für die 
Gemeinden und Gemeindeverbände aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften und vertraglicher Vereinbarungen zu 
entrichtenden Tantiemen 2 900 000 EUR abgezogen.

§ 4
Aufteilung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse

Die sich aus den Berechnungen nach den §§ 2 und 3 
ergebende verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf 

Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für kom-
munale Investitionsmaßnahmen, fachbezogene Sonder-
pauschalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt. 

§ 5
Grundsätze für die Schlüsselzuweisungen

(1) Die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände 
erhalten Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die 
einzelne Gebietskörperschaft nach ihrer durchschnittli-
chen Aufgabenbelastung und nach ihrer Steuer- oder 
Umlagekraft bemisst. Besonders berücksichtigt werden 
Belastungen,

1.   die Gemeinden und Kreisen durch die Trägerschaft 
von Schulen,

2.  die Gemeinden aufgrund hoher Soziallasten,

3.   die Gemeinden durch Mehraufwendungen für Zent-
ralitätsfunktionen

entstehen.

(2) Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstel-
lung einer Ausgangsmesszahl (§§ 8, 11 und 14) und einer 
Steuerkraftmesszahl (§ 9) oder Umlagekraftmesszahl 
(§§ 12 und 15) berechnet.

§ 6
Aufteilung der Schlüsselmasse

Für Schlüsselzuweisungen wird insgesamt ein Betrag 
von 6 765 692 000 EUR zur Verfügung gestellt. Dieser 
Betrag wird aufgeteilt auf

1.   die Schlüsselmasse für 
Gemeinden mit 5 309 827 000 EUR

2.  die Schlüsselmasse für Kreise mit 791 970 000 EUR 

3.  die Schlüsselmasse für 
 Landschaftsverbände mit  663 895 000 EUR.

§ 7
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen

für die Gemeinden

(1)  Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 vom 
Hundert des Unterschiedsbetrages zwischen der 
maßgeblichen Ausgangsmesszahl (§ 8) und der maß-
geblichen Steuerkraftmesszahl (§ 9).

(2)  Erreicht oder überschreitet die Steuerkraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine 
Schlüsselzuweisung.

§ 8
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Ausgangsmesszahl einer Gemeinde wird ermit-
telt, indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen 
Grundbetrag gemäß § 27 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt 
wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz, dem 
Schüleransatz, dem Soziallastenansatz und dem Zentra-
litätsansatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz wird den Gemeinden für jeden mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner gewährt. Für die 
Berücksichtigung im Hauptansatz wird die Zahl der Ein-
wohner nach der Gemeindegröße gewichtet (Hauptan-
satzstaffel – Anlage 2). Liegt die Einwohnerzahl einer 
Gemeinde zwischen zwei Stufen der Staffelklasse, so 
wird der Hundertsatz mit den dazwischen liegenden 
Werten angesetzt; der Hundertsatz wird auf eine Dezi-
malstelle hinter dem Komma aufgerundet.

(4) Der Schüleransatz wird den Gemeinden für jeden 
erfassten Schüler nach § 26 Absatz 4 an Schulen in eige-
ner Trägerschaft gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Schüleransatz wird die Zahl der Schüler nach Schulfor-
men gewichtet (Schüleransatzstaffel – Anlage 3). Vor 
Anwendung dieses Hundertsatzes wird die Zahl

1.   nicht integrativ beschulter Schüler und 
Schülerinnen aller Schulformen, die in 
Ganztagsform beschult werden, mit 1,5 

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3
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2.   integrativ beschulter Schüler und 
Schülerinnen, die in Halbtagsform beschult 
werden, mit 3,0

3.   integrativ beschulter Schüler und 
Schülerinnen, die in Ganztagsform beschult 
werden, mit 5,1

vervielfältigt. Der in den Gesamtansatz einfl ießende 
Schüleransatz beträgt 92 vom Hundert des so ermittelten 
Wertes.

Soweit Zweckverbände Schulträger sind, werden die 
Schüler den dem Zweckverband angehörenden Gemein-
den entsprechend dem Anteil an der Umlage zugerech-
net.

Der Schüleransatz wird den Städten Düren und 
Gütersloh zur Hälfte auch für Schüler gewährt, die die 
Stiftischen Gymnasien in diesen Gemeinden besuchen.

(5) Der Soziallastenansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten Bedarfsgemeinschaften im Sinne von § 7 
Absatz 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – 
Grundsicherung für Arbeitsuchende – (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Ein-
führung Unterstützter Beschäftigung vom 22. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2959) nach § 26 Absatz 5 gewährt. Für 
die Berücksichtigung im Soziallastenansatz wird die 
Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit 3,9 multipliziert.

(6) Der Zentralitätsansatz wird den Gemeinden für die 
erfassten sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten nach 
§ 26 Absatz 6 gewährt. Für die Berücksichtigung im 
Zentralitätsansatz wird die Zahl der sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten mit 0,15 multipliziert.

§ 9
Ermittlung der Steuerkraftmesszahl für die Gemeinden

(1) Die Steuerkraftmesszahl ergibt sich aus der Summe 
der für die Gemeinden geltenden Steuerkraftzahlen der 
Gewerbesteuer, der Grundsteuern, des Gemeindeanteils 
an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an 
der Umsatzsteuer abzüglich der Steuerkraftzahl der 
Gewerbesteuerumlage in der Referenzperiode nach § 26 
Absatz 7.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden zugrunde gelegt

1.   bei der Gewerbesteuer das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 403;

2.   bei der Grundsteuer A das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 192;

3.   bei der Grundsteuer B das Ist-Aufkommen der Refe-
renzperiode, geteilt durch den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten Hebe-
satz, multipliziert mit 381;

4.   bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer das 
Ist-Aufkommen in der Referenzperiode

 a)   zuzüglich der in der Referenzperiode angefallenen 
Kompensationsleistungen an die Gemeinden für 
Verluste aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs,

 b)   unter Berücksichtigung der in diesem Zeitraum 
angefallenen Abrechnungsbeträge;

5.   bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer das Ist-
Aufkommen in der Referenzperiode;

6.   bei der Gewerbesteuerumlage das Ist-Aufkommen im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode, geteilt durch 
den im ersten Halbjahr der Referenzperiode tatsäch-
lich festgesetzten Hebesatz, multipliziert mit den im 
ersten Halbjahr der Referenzperiode festgesetzten 
Vervielfältigern für die Gewerbesteuerumlage zuzüg-
lich das Ist-Aufkommen im zweiten Halbjahr der 
Referenzperiode, geteilt durch den im zweiten Halb-
jahr der Referenzperiode tatsächlich festgesetzten 
Hebesatz, multipliziert mit den im zweiten Halbjahr 
der Referenzperiode festgesetzten Vervielfältigern für 
die Gewerbesteuerumlage.

§ 10
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die Kreise

(1) Jeder Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unter-
schiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Ausgangs-
messzahl (§ 11) und der maßgeblichen Umlagekraftmess-
zahl (§ 12).

(2) Erreicht oder überschreitet die Umlagekraftmesszahl 
die Ausgangsmesszahl, so erhält der Kreis keine Schlüs-
selzuweisung.

§ 11
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die Kreise

(1) Die Ausgangsmesszahl eines Kreises wird ermittelt, 
indem der Gesamtansatz mit dem einheitlichen Grund-
betrag gemäß § 27 Absatz 1 Satz 2 vervielfältigt wird.

(2) Der Gesamtansatz wird aus dem Hauptansatz und 
dem Schüleransatz gebildet.

(3) Der Hauptansatz entspricht der Anzahl der mit 
Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner.

(4) Der Schüleransatz wird den Kreisen für jeden gemel-
deten Schüler nach § 26 Absatz 4 an Schulen in eigener 
Trägerschaft gewährt. Die Regelung in § 8 Absatz 4 gilt 
entsprechend. Der in den Gesamtansatz einfl ießende 
Schüleransatz beträgt 163 vom Hundert des so ermittel-
ten Wertes.

§ 12
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die Kreise

Die Umlagekraftmesszahl wird ermittelt, indem die in 
§ 23 festgelegten Umlagegrundlagen mit einem einheitli-
chen Umlagesatz von 41,37 vom Hundert vervielfältigt 
werden.

§ 13
Festsetzung der Schlüsselzuweisungen für die 

Landschaftsverbände

Jeder Landschaftsverband erhält als Schlüsselzuweisung 
den Unterschiedsbetrag zwischen der maßgeblichen Aus-
gangsmesszahl (§ 14) und der maßgeblichen Umlage-
kraftmesszahl (§ 15).

§ 14
Ermittlung der Ausgangsmesszahl für die 

 Landschaftsverbände

Die Ausgangsmesszahl eines Landschaftsverbandes wird 
ermittelt, indem die maßgebliche Einwohnerzahl mit 
dem einheitlichen Grundbetrag gemäß § 27 Absatz 1 
Satz 2 vervielfältigt wird.

§ 15
Ermittlung der Umlagekraftmesszahl für die 

 Landschaftsverbände

Die Umlagekraftmesszahl wird ermittelt, indem die in 
§ 24 festgelegten Umlagegrundlagen mit einem einheitli-
chen Umlagesatz von 15,05 vom Hundert vervielfältigt 
werden.

§ 16
Pauschale Zuweisungen zur Förderung 

investiver Maßnahmen von Gemeinden, Kreisen 
und Landschaftsverbänden

(1) Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen 
werden Mittel in Höhe von 529 062 000 EUR zur Verfü-
gung gestellt.

(2) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden den Gemein-
den 446 178 000 EUR für eine allgemeine Investitions-
pauschale zur Verfügung gestellt. Davon werden sieben 
Zehntel nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und drei 
Zehntel nach der maßgeblichen Gebietsfl äche verteilt.

(3) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden 45 087 000 
EUR für eine Investitionspauschale zur Verfügung 
gestellt, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Altenhilfe und -pfl ege einzusetzen ist. Dieser 
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Betrag wird auf die kreisfreien Städte und Kreise nach 
der Zahl der mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner 
über 65 Jahre verteilt.

(4) Von dem Betrag nach Absatz 1 werden 37 797 000 
EUR für eine Investitionspauschale zur Verfügung 
gestellt, die in erster Linie für investive Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Eingliederungshilfe einzusetzen 
ist. Dieser Betrag wird auf die Landschaftsverbände 
nach der maßgeblichen Einwohnerzahl verteilt.

(5) Die Euro-Beträge je Einwohner, je tausend Quadrat-
meter Gebietsfl äche und je Einwohner über 65 Jahre 
werden vom Innenministerium und Finanzministerium 
ermittelt und festgesetzt.

§ 17
Pauschale Zuweisungen zur Unterstützung 

kommunaler Aufwendungen im Schulbereich 
sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen 

im Bereich der frühkindlichen Bildung 
(Schulpauschale/Bildungspauschale)

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im 
Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen 
im Bereich der frühkindlichen Bildung wird den 
Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein 
Betrag von 600 000 000 EUR zur Verfügung gestellt. Die 
Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 486), für den 
Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, 
Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Ein-
richtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt 
werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die 
Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen 
in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der 
Schülerzahl gemäß § 26 Absatz 4 für die allgemeinbil-
denden und berufsbildenden Schulen. Die Regelung in 
§ 8 Absatz 4 Satz 5 fi ndet entsprechend Anwendung.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu 
berücksichtigen, dass jeder Gemeinde, die Schulträger 
ist, ein Mindestbetrag von 200 000 EUR, jedem Kreis, der 
Schulträger ist, ein Mindestbetrag von 340 000 EUR und 
jedem Landschaftsverband als Schulträger ein Mindest-
betrag von 1 700 000 EUR gewährt wird.

§ 18
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden

zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen 
im Sportbereich
(Sportpauschale)

(1) Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im 
Sportbereich wird den Gemeinden insgesamt ein Betrag 
von 50 000 000 EUR zur Verfügung gestellt. Die Mittel 
sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erwei-
terungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, 
Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen.

(2) Die Verteilung der Mittel erfolgt nach der Einwoh-
nerzahl gemäß § 26 Absatz 3.

(3) Bei der Verteilung der Mittel nach Absatz 2 ist zu 
berücksichtigen, dass jeder Gemeinde ein Mindestbetrag 
von 40 000 EUR gewährt wird.

§ 19
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

zur Überwindung außergewöhnlicher Belastungs- und 
besonderer Bedarfssituationen

(1) Zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvor-
hersehbarer fi nanzieller Belastungssituationen, die im 
Rahmen des Schlüsselzuweisungssystems keine oder nur 
unzureichende Berücksichtigung fi nden, werden insge-
samt 28 484 000 EUR zur Verfügung gestellt.

(2) Die Mittel nach Absatz 1 sind bestimmt für

1.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden, die durch 
ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere 
Belastungen tragen, in Höhe von bis zu 6 643 000 
EUR; die empfangsberechtigten Gemeinden und der 

für die jeweilige Gemeinde festgesetzte Betrag erge-
ben sich aus der Anlage 4 zu diesem Gesetz;

2.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zum Aus-
gleich besonderer Härten bei der Erhebung von Ab-
wassergebühren in Höhe von bis zu 4 228 000 EUR; 
die empfangsberechtigten Gemeinden und der für die 
jeweilige Gemeinde festgesetzte Betrag ergeben sich 
aus der Anlage 5 zu diesem Gesetz; die Zuweisungen 
bleiben bei der Ermittlung der ansatzfähigen Kosten 
nach § 6 Absatz 2 Kommunalabgabengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel II 
Kurortnovellierungsgesetz vom 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. 2008 S. 8), außer Betracht;

3.   pauschale Zuweisungen an Gemeinden zur Milderung 
von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stati-
onierung von Gaststreitkräften in Höhe von bis zu 
4 887 000 EUR; die empfangsberechtigten Gemeinden 
und der für die jeweilige Gemeinde festgesetzte Be-
trag ergeben sich aus der Anlage 6 zu diesem Gesetz;

4.   pauschale Zuweisungen an die Landschaftsverbände 
zur Milderung der Kosten, die durch die landschaftli-
che Kulturpfl ege nach § 5 Absatz 1 Buchstabe b der 
Landschaftsverbandsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
über die Zusammenlegung der allgemeinen Kommu-
nalwahlen mit den Europawahlen vom 24. Juni 2008 
(GV. NRW. S. 514), entstehen, in Höhe von 7 409 000 
EUR; der Betrag wird zu jeweils der Hälfte auf den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie den 
Landschaftsverband Rheinland aufgeteilt;

5.   Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
zur Überwindung außergewöhnlicher oder unvorher-
sehbarer fi nanzieller Belastungssituationen sowie zur 
Abmilderung von Härten, die sich aus der Durchfüh-
rung des Finanzausgleichs ergeben, in Höhe von 
5 317 000 EUR.

(3) Die Mittel nach Absatz 2 Nummer 5 können auch für 
Zuweisungen an Kommunen eingesetzt werden, mit 
denen Maßnahmen der Weiterentwicklung der kommu-
nalen Selbstverwaltung oder der Einführung und Ver-
breitung neuer Techniken bei der Durchführung kom-
munaler Aufgaben unterstützt werden.

Teil 3
Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes

§ 20 
Zuweisungen zu den Kosten der Lastenausgleichs-

verwaltung bei kreisfreien Städten und Kreisen

(1) Die kreisfreien Städte und Kreise, bei denen Aus-
gleichsämter eingerichtet sind, erhalten Zuweisungen 
entsprechend dem Haushaltsplan für die durch die 
Durchführung der Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet 
des Lastenausgleichs entstehenden Verwaltungskosten 
in Höhe von 4 400 000 EUR.

(2) Aus den gemäß Absatz 1 bereitgestellten Mitteln 
werden die Verwaltungskosten für Sonderzuständigkei-
ten voll, im Bereich der Allgemeinzuständigkeit der Aus-
gleichsämter anteilig erstattet.

Einzelheiten der Zuweisungen regelt das Finanzministe-
rium.

(3) Ist ein Ausgleichsamt für den Bereich mehrerer 
Kreise und/oder kreisfreier Städte zuständig, werden die 
durch die Zuweisung des Landes nicht gedeckten Ver-
waltungskosten von den beteiligten Gebietskörperschaf-
ten anteilig getragen.

Wird von den beteiligten Gebietskörperschaften eine 
einvernehmliche Regelung nicht erzielt, entscheidet auf 
Antrag eines der Beteiligten die im Bereich der Aus-
gleichsverwaltung zuständige Bezirksregierung. Bei der 
Entscheidung ist die Vereinbarung der Beteiligten zur 
Aufteilung der nicht gedeckten Verwaltungskosten 
zugrunde zu legen. Fehlt eine derartige Vereinbarung, ist 
für die Aufteilung das Verhältnis der Anzahl der Fälle 
maßgebend, die am Tag des Zuständigkeitswechsels bei 
den beteiligten Ausgleichsämtern unerledigt waren.

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6
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§ 21
Kompensationsleistungen an die Gemeinden 

für Verluste durch die Neuregelung des Familien-
leistungsausgleichs

(1) Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzli-
chen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleis-
tungsausgleichs ein Anteil von 26 vom Hundert des 
Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das 
dem Land gemäß § 1 Satz 5, 6, 8, 10 und 12 des Finanz-
ausgleichsgesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I 
S. 3955, 3956), zuletzt geändert durch Artikel 8 Famili-
enleistungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I 
S. 2955), zusteht.

(2) Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach 
dem Schlüssel verteilt, der in der jeweils geltenden Ver-
ordnung über die Aufteilung und Auszahlung des 
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abfüh-
rung der Gewerbesteuerumlage festgesetzt ist.

(3) Der auf die Gemeinden zu verteilende Betrag wird 
vorläufi g auf 575 000 000 EUR festgesetzt und mit je 
einem Viertel zu den in der jeweils geltenden Verord-
nung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemein-
deanteils an der Einkommensteuer und Abführung der 
Gewerbesteuerumlage für die entsprechenden Haus-
haltsjahre genannten Terminen für die Abschlagszahlun-
gen bzw. Vorauszahlung auf die Schlussabrechnung aus-
gezahlt.

(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird der den 
Gemeinden zustehende Anteilsbetrag auf der Grundlage 
der vorläufi gen Abrechnung der Umsatzsteuerverteilung 
und des Finanzausgleichs unter den Ländern abschlie-
ßend ermittelt und festgesetzt. Nach Anrechnung der 
geleisteten Abschlagszahlungen wird der Unterschieds-
betrag mit der nächstmöglichen Abschlagszahlung aus-
geglichen.

(5) Einzelheiten der Ermittlung und Zahlbarmachung 
der Zuweisungen regeln das Finanzministerium und das 
Innenministerium.

§ 22
Zuweisungen nach Maßgabe des Haushaltsplans

Die haushaltsmäßige Zuordnung, die Zweckbestimmung 
der Zuweisungen und die Haushaltsansätze der Zuwei-
sungen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes 
(§ 1 Absatz 4) werden vom Innenministerium und 
Finanzministerium jährlich bekanntgegeben.

Teil 4
Umlagen, Umlagegrundlagen

§ 23
Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen der festge-
legten Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrundlagen 
zur Erhebung der Kreisumlage sind

1.   die festgesetzten Steuerkraftmesszahlen (§ 9) der 
kreisangehörigen Gemeinden;

2.   die festgesetzten Schlüsselzuweisungen (§ 7) der 
kreisangehörigen Gemeinden.

Für die Festsetzung einer ausschließlichen Belastung 
oder einer Mehr- oder Minderbelastung einzelner Teile 
des Kreises gilt Satz 1 entsprechend.

(2) Die Umlagegrundlagen nach Absatz 1 gelten über 
das Haushaltsjahr 2009 hinaus bis zum Inkrafttreten des 
Gemeindefi nanzierungsgesetzes für das folgende Jahr.

§ 24
Landschaftsumlage

(1) Die Landschaftsumlage wird in Hundertsätzen der 
geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Umlagegrund-
lagen zur Erhebung der Landschaftsumlage sind

1.   die festgesetzten Steuerkraftmesszahlen (§ 9) der 
kreisfreien Städte;

2.   die festgesetzten Schlüsselzuweisungen (§ 7) der 
kreisfreien Städte;

3.   die festgesetzten Umlagegrundlagen (§ 23 Absatz 1) 
und Schlüsselzuweisungen (§ 10) der Kreise.

(2) § 23 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 25
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr

Für die Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhr 
gilt § 24 entsprechend.

Teil 5
Gemeinsame Vorschriften und Verfahren

§ 26
Grundlagen für die Erhebung und die Anwendung 

von Daten zur Berechnung von Zuweisungen aus dem 
Steuerverbund

(1) Die zur Berechnung der Zuweisungen nach den §§ 5 
bis 19 erforderlichen Daten werden den folgenden amtli-
chen Statistiken entnommen. Die Daten der amtlichen 
Statistiken sind für die Ermittlung der Zuweisungen aus 
dem Steuerverbund für die Zuweisungsempfänger bin-
dend. Für diese Daten fi ndet das Berichtigungsverfahren 
nach § 28 keine Anwendung.

(2) Soweit Daten von Gemeinden und Gemeindeverbän-
den erforderlich sind, die nicht aus amtlichen Statistiken 
entnommen werden können, werden diese unmittelbar 
bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden oder den 
zuständigen Stellen erhoben.

Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind unter 
Beachtung der kommunalverfassungsrechtlichen Vertre-
tungsregelungen verpfl ichtet, den zuständigen obersten 
Landesbehörden, dem Landesbetrieb Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen (ehemals Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen) 
und den Aufsichtsbehörden alle zur Errechnung und 
Festsetzung erforderlichen Auskünfte fristgerecht und 
vollständig zu erteilen. Werden die notwendigen Aus-
künfte nicht oder nicht rechtzeitig erteilt, so können das 
Innenministerium und das Finanzministerium bestim-
men, dass geschätzte Zahlen zugrunde gelegt werden 
oder die Berücksichtigung entsprechender Ansätze für 
die betroffenen Gemeinden und Gemeindeverbände für 
den Finanzausgleich unterbleibt. § 28 fi ndet in diesen 
Fällen keine Anwendung.

(3) Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt die 
vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen fortgeschriebene Bevölkerung zum Stichtag 
31. Dezember 2007.

(4) Als Zahl der Schüler im Sinne des § 8 Absatz 4, des 
§ 11 Absatz 4 und des § 17 Absatz 2 gilt die in der vom 
Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-
Westfalen geführten Schulstatistik festgesetzte Schüler-
zahl zum Stichtag 15. Oktober 2007.

(5) Als Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Sinne des § 8 
Absatz 5 gilt die von der Bundesagentur für Arbeit 
ermittelte Zahl zum Stichtag 31. Dezember 2007.

(6) Als Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftig-
ten im Sinne des § 8 Absatz 6 gilt die von der Bundes-
agentur für Arbeit vorläufi g ermittelte Zahl zum Stich-
tag 31. Dezember 2007 unter Berücksichtigung von 
Abweichungen aufgrund der von der Bundesagentur für 
Arbeit endgültig festgesetzten Ergebnisse früherer Stich-
tage. Abweichungen zu dem von der Bundesagentur für 
Arbeit nach Ablauf von drei Jahren endgültig festgesetz-
ten Ergebnis werden bei der Berechnung des Zentrali-
tätsansatzes künftiger Steuerverbünde berücksichtigt. 
Das Berichtigungsverfahren nach § 28 fi ndet keine 
Anwendung.

(7) Die Referenzperiode für die Ermittlung der Steuer-
kraft nach § 9 wird auf den Zeitraum 1. Juli 2007 bis 
30. Juni 2008 festgesetzt.

(8) Als Gebietsfl äche im Sinne des § 16 Absatz 2 ist der 
Gebietsstand zum Stichtag 31. Dezember 2007 zugrunde 
zu legen, der im Jahresabschluss des Liegenschaftskata-
sters ermittelt und an den Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen abgegeben wurde.
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(9) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
nach § 19 Absatz 2 Nummer 1 an Gemeinden, die durch 
ihre Funktion als anerkannter Kurort besondere Belas-
tungen zu tragen haben, werden die Übernachtungszah-
len aus der amtlichen Beherbergungsstatistik Nordrhein-
Westfalen im Zeitraum 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 
zugrunde gelegt.

(10) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zum Ausgleich besonderer Härten bei der 
Erhebung von Abwassergebühren nach § 19 Absatz 2 
Nummer 2 wird ein fi ktiver Höchstbetrag von 5,48 EUR 
je Kubikmeter zugrunde gelegt.

(11) Bei der Berechnung der pauschalen Zuweisungen 
an Gemeinden zur Milderung von Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreit-
kräften nach § 19 Absatz 2 Nummer 3 werden die Ergeb-
nisse der Erhebung des Innenministeriums bei den 
zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte über die Anzahl 
der außerhalb der Kasernen wohnenden Personen und 
ihrer Angehörigen aus dem Jahre 2008 zugrunde gelegt.

(12) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
werden ermächtigt, Daten nach den Absätzen 1 bis 11, 
die der Berechnung von Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund zugrunde zu legen sind, ausnahmsweise für ein-
zelne Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände 
abweichend festzusetzen, wenn sie den Grundsätzen des 
Finanz- und Lastenausgleichs nicht angemessen gerecht 
werden oder zu unzumutbaren Härten bei der Durchfüh-
rung des Finanz- und Lastenausgleichs führen.

§ 27
Verfahrensregelungen zur Ermittlung, 

Festsetzung und Auszahlung der Zuweisungen 
aus dem Steuerverbund

(1) Die auf die Gemeinden, Kreise und Landschaftsver-
bände entfallenden Zuweisungen nach den §§ 5 bis 19 
werden jährlich durch das Innenministerium und das 
Finanzministerium errechnet und festgesetzt. Diese set-
zen zudem die einheitlichen Grundbeträge in der Weise 
fest, dass die jeweils für Schlüsselzuweisungen zur Ver-
fügung gestellten Beträge aufgebraucht werden.

(2) Das Innenministerium und das Finanzministerium 
werden ermächtigt, die für die jeweiligen Haushaltsjahre 
ermittelten Ansätze zur Festlegung des fi ktiven Bedarfs 
nach den §§ 8, 11 und 14 und zur Festlegung der nor-
mierten Einnahmekraft nach den §§ 9, 12 und 15, die der 
Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugrunde zu 
legen sind, ausnahmsweise für einzelne Gemeinden, 
Kreise und Landschaftsverbände abweichend festzuset-
zen, wenn sie den Grundsätzen des Finanz- und Lasten-
ausgleichs nicht angemessen gerecht werden.

Das Innenministerium und das Finanzministerium kön-
nen auch eine auf Dauer angelegte Beteiligung von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden an interkommuna-
len Gewerbegebieten berücksichtigen, wenn dies erfor-
derlich ist, um eine den Grundsätzen eines verteilungs-
gerechten Finanzausgleichs entsprechende Anrechnung 
der Steuerkraft sicherzustellen.

(3) Die Schlüsselzuweisungen nach § 6, die pauschalen 
Zuweisungen zur Förderung investiver Maßnahmen nach 
§ 16, die Schulpauschale/Bildungspauschale nach § 17 
und die Sportpauschale nach § 18 werden zu den in 
Anlage 7 ausgewiesenen Terminen mit den dort festge-
setzten Anteilen ausgezahlt.

(4) Sofern die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen 
nach § 6, der pauschalen Zuweisungen zur Förderung 
investiver Maßnahmen nach § 16, der Schulpauschale/Bil-
dungspauschale nach § 17 und der Sportpauschale nach 
§ 18 für das Jahr 2009 nicht vor dem ersten in Anlage 7 
festgesetzten Auszahlungstermin erfolgt ist, werden das 
Innenministerium und das Finanzministerium ermächtigt, 
zu diesem Zahlungstermin Abschlagszahlungen auf der 
Basis aktueller Proberechnungen des Landesbetriebes 
Information und Technik Nordrhein-Westfalen festzuset-
zen. In besonderen Fällen können das Innenministerium 
und das Finanzministerium die Höhe der Abschlags-
zahlung für einzelne Gemeinden gesondert festsetzen. Die 
Abschlagszahlungen werden nach der endgültigen Fest-
setzung mit der ersten ordentlichen Zahlung nach der 
Festsetzung aufgrund dieses Gesetzes verrechnet.

(5) Die Auszahlungstermine der Mittel für Zuweisungen 
nach § 19 werden vom Innenministerium und Finanzmi-
nisterium festgesetzt.

(6) Leistungen nach diesem Gesetz an die einzelnen 
Gemeinden und Kreise werden durch Bescheide der 
Bezirksregierungen festgesetzt. Das Innenministerium 
und das Finanzministerium können bestimmen, dass die 
Bescheide der Bezirksregierungen den Gemeinden und 
Kreisen unmittelbar durch den Landesbetrieb Informa-
tion und Technik Nordrhein-Westfalen zuzuleiten sind.

Leistungen nach diesem Gesetz an die Landschaftsver-
bände werden für das jeweilige Haushaltsjahr durch 
Erlass des Innenministeriums und des Finanzministeri-
ums festgesetzt.

(7) Nach näherer Bestimmung des Innenministeriums 
und des Finanzministeriums können im Haushaltsjahr 
2010 für Schlüsselzuweisungen, für pauschale Zuwei-
sungen zur Förderung investiver Maßnahmen, für die 
Schulpauschale/Bildungspauschale und für die Sport-
pauschale Abschlagszahlungen auf der Basis aktueller 
Proberechnungen des Landesbetriebes Information und 
Technik Nordrhein-Westfalen zu den entsprechenden 
Terminen geleistet werden, wenn dies bereits vor Ver-
kündung des für das Jahr 2010 geltenden Gemeindefi -
nanzierungsgesetzes erforderlich ist. Die Abschlagszah-
lungen sind mit der ersten ordentlichen Zahlung nach 
Verkündung des neuen Gemeindefi nanzierungsgesetzes 
und der Festsetzung der Zuweisungen aus dem Steuer-
verbund zu verrechnen.

§ 28
Ausgleich fehlerhafter Zuweisungen aus dem 

Steuerverbund

(1) Stellen sich bis längstens drei Jahre nach Festsetzung 
der Schlüsselzuweisungen nach § 6 und der Schulpau-
schale/Bildungspauschale nach § 17 Unrichtigkeiten 
heraus, die nicht auf Daten aus amtlichen Statistiken 
zurückzuführen sind, so können diese auf Antrag der 
Zuweisungsempfänger berichtigt werden, wenn die 
Summe der Berichtigungen eines Jahres den Betrag von 
12 800 EUR übersteigt.

(2) Die für Berichtigungen erforderlichen Beträge wer-
den vorab mit den zur Verfügung gestellten Schlüsselzu-
weisungen nach § 6 und den Mitteln der Schulpauschale/
Bildungspauschale nach § 17 verrechnet.

(3) Berichtigungen nach Absatz 1 können mit allen Leis-
tungen aus dem Steuerverbund verrechnet werden.

§ 29
Bewirtschaftung der Mittel des Steuerverbundes

(1) Die Bewirtschaftung der Mittel aus dem Steuerver-
bund nach den §§ 4 bis 19 regeln das Innenministerium 
und das Finanzministerium.

(2) Die Bewirtschaftung der im Steuerverbund verblie-
benen Reste bei den Zuweisungen

1.   nach §§ 21 bis 27 GFG 2004/2005 regeln die jeweils 
fachlich zuständigen Ministerien;

2.   nach § 28 GFG 2004/2005 und § 23 GFG 1992 regeln 
die jeweils fachlich zuständigen Ministerien im Ein-
vernehmen mit Innenministerium und Finanzministe-
rium;

3.   nach § 22 GFG 2001 regeln das Innenministerium und 
das Finanzministerium.

§ 30
Förderungsgrundsätze für zweckgebundene Zuweisun-

gen nach Maßgabe des Haushaltsplans des Landes

(1) Bei allen zweckgebundenen Zuweisungen an 
Gemeinden und Gemeindeverbände stellen die zuständi-
gen Ministerien sicher, dass bei der Bewilligung der 
Zuweisungen auch die fi nanzielle Leistungsfähigkeit der 
Gebietskörperschaften und ihre Beteiligung am Finanz- 
und Lastenausgleich berücksichtigt werden.

(2) Förderprogramme bedürfen insoweit der Zustim-
mung des Innenministeriums, als sie Zuweisungen zu 

Anlage 7
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Investitionsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeinde-
verbänden enthalten, die zur Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes über die Zusammenlegung der allgemeinen 
Kommunalwahlen mit den Europawahlen vom 24. Juni 
2008 (GV. NRW. S. 514) oder § 53 Absatz 1 Kreisordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes über die Zusammenlegung der allgemeinen 
Kommunalwahlen mit den Europawahlen vom 24. Juni 
2008 (GV. NRW. S. 514) i. V. m. § 76 Gemeindeordnung 
verpfl ichtet sind. Die Förderung von Einzelmaßnahmen 
der Gemeinden, die ihrer gesetzlichen Verpfl ichtung zum 
Haushaltsausgleich nicht nachkommen, bedarf der kom-
munalaufsichtlichen Zustimmung durch die Bezirksre-
gierung, soweit diese Maßnahmen nicht bereits in einem 
genehmigten Haushaltssicherungskonzept enthalten 
sind.

§ 31
Kürzungsermächtigung

Das Innenministerium und das Finanzministerium wer-
den ermächtigt, Zuweisungen aus dem Steuerverbund 
um den Betrag solcher fälligen Forderungen zu kürzen, 
auf die das Land nach den zur Zeit geltenden Bestim-
mungen einen Anspruch hat.

Teil 6
Durchführungsvorschriften

§ 32
Durchführungsvorschriften

Soweit in den vorstehenden Bestimmungen keine beson-
dere Regelung getroffen ist, erlassen das Innenministe-
rium und das Finanzministerium die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 33
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in 
Kraft und gilt bis zur Verkündung eines neuen Gemein-
defi nanzierungsgesetzes.

Düsseldorf, den 17. Februar 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter des Ministerpräsidenten
zugleich als 

Minister für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

zugleich für den
Minister für Bauen und Verkehr
insofern mit der Wahrnehmung

der Geschäfte beauftragt

Christa  T h o b e n

 Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration
zugleich für den

Minister für Bundesangelegenheiten,
Europa und Medien

Armin  L a s c h e t
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Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 GFG 2009
 

EUR
Gemeinschaftssteuern
* Lohnsteuer 13.005.229.132   
* veranlagte Einkommensteuer 3.219.274.074   
* nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 2.215.381.480   
* Körperschaftsteuer 1.847.823.441   
* Umsatzsteuer 9.460.898.603   
* Einfuhrumsatzsteuer 4.311.685.244   
* Zinsabschlag 1.526.473.288   
Summe Gemeinschaftssteuern 35.586.765.261 
Bereinigung Gemeinschaftssteuern (§ 2 Abs. 2 GFG)
* Länderfinanzausgleich + 146.280.000 
* Familienleistungsausgleich - 551.578.000 
* Entlastungsausgleich Ost + 220.000.000 
Verbundgrundlagen insgesamt 35.401.467.261 
Verbundsatz in Prozent (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GFG) 23,00 
Originäre Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs. 1 Satz 1 GFG) 8.142.338.000 
Prozentpunkte im Verbundsatz  für pauschalierten 
Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen 
Einheitslastenbeteiligung (§ 2 Abs. 1 GFG) 1,17 
in der originären Finanzausgleichsmasse enthaltener 
pauschaler Belastungsausgleich im Rahmen der kommu-
nalen Einheitslastenbeteiligung (§ 2 Abs. 1 GFG) 414.197.000 

 - davon für den Zeitraum 01.10. - 31.12.2007 103.549.250 
 - davon für den Zeitraum 01.01. - 30.09.2008 310.647.750 

Bereinigungen Finanzausgleichsmasse
* Befrachtungsvolumen (§ 2 Abs. 3 GFG) - 166.200.000 
Bereinigte Finanzausgleichsmasse (§ 2 Abs. 1 bis 3 GFG) 7.976.138.000 
Vorwegabzüge (§ 3 GFG)
* Tantiemen - 2.900.000 
Verteilbare Finanzausgleichsmasse 2009 (§ 2 Abs. 4 GFG) 7.973.238.000 

Ableitung der Finanzausgleichsmasse 2009

 
 
 
 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 20. Februar 200962

Anlage 2 zu § 8 Abs. 3 GFG 2009

Hauptansatzstaffel

Staffelklasse Hauptansatz
(Einwohner) %

 25 000 100,0

 37 500 103,0

 52 500 106,0

 70 500 109,0

 90 500 112,0

113 500 115,0

139 000 118,0

167 000 121,0

197 500 124,0

230 500 127,0

266 000 130,0

304 500 133,0

345 000 136,0

388 500 139,0

434 500 142,0

482 500 145,0

533 500 148,0

587 000 151,0

634 000 154,0

Für Gemeinden mit mehr als 634 000 Einwohnern beträgt 
der Ansatz 157,0 vom Hundert.

Anlage 3 zu § 8 Abs. 4 GFG 2009

Schüleransatzstaffel

Schüler der mit

Grundschulen 96 vom Hundert, 

Hauptschulen 119 vom Hundert, 

Realschulen 88 vom Hundert, 

Gymnasien 96 vom Hundert, 

Gesamtschulen 146 vom Hundert, 

Berufskollegs 54 vom Hundert,

Förderschulen 346 vom Hundert. 

Anlage 4 zu § 19 Abs. 2 Nr. 1 GFG 2009

Kurortehilfe 2009

Gemeinden Betrag EUR

Aachen 132 827

Bad Berleburg 273 764

Bad Driburg 592 537

Bad Laasphe 128 635

Bad Lippspringe 266 470

Bad Münstereifel 99 620

Bad Oeynhausen 597 323

Bad Salzufl en 406 426

Bad Sassendorf 476 545

Bad Wünnenberg 99 620

Brakel 33 207

Brilon 66 413

Detmold 66 413

Erwitte 179 996

Eslohe 80 755

Freudenberg 33 207

Heimbach 33 207

Horn-Bad Meinberg 412 411

Höxter 33 207

Kirchhundem 33 207

Lage 33 207

Lennestadt 33 207

Lippstadt 132 827

Marienmünster 33 207

Monschau 86 905

Nieheim 109 617

Nümbrecht 131 139

Olsberg 111 541

Petershagen 33 207

Porta Westfalica 66 413

Preußisch Oldendorf 138 736

Reichshof 99 620

Rödinghausen 33 207

Schieder-Schwalenberg 66 413

Schleiden 66 413

Schmallenberg 464 583

Sundern 33 207

Tecklenburg 128 716

Vlotho 51 381

Warburg 33 207

Willebadessen 33 207

Winterberg 677 250

Summe 6 643 000
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Anlage 5 zu § 19 Abs. 2 Nr. 2 GFG 2009

Abwassergebührenhilfe 2009

Gemeinden Betrag EUR 

Barntrup 48 351

Bergneustadt 212 207

Blomberg 5 919

Dörentrup 68 752

Engelskirchen 177 957

Hellenthal 273 178

Jüchen 182 357

Jülich 14 341

Laer 1 106

Lindlar 24 995

Lohmar 150 739

Mechernich 892 262

Monschau 130 302

Much 60 338

Neunkirchen-Seel.  326 938

Nümbrecht 322 067

Schleiden 270 437

Simmerath 373 794

Stemwede 107 087

Waldbröl 160 419

Windeck 424 454

Summe 4 228 000

Anlage 6 zu § 19 Abs. 2 Nr. 3 GFG 2009

Aufwendung Stationierung Gaststreitkräfte 2009

Gemeinde Betrag EUR 

Bad Lippspringe, Stadt 152 000

Gangelt 334 886

Geilenkirchen, Stadt 528 124

Gütersloh, Stadt 1 687 899

Harsewinkel, Stadt 547 793

Kalkar, Stadt 152 000

Lotte 330 745

Niederkrüchten 697 553

Paderborn, Stadt 152 000

Selfkant 152 000

Wegberg, Stadt 152 000

Summe 4 887 000

Anlage 7 zu § 27 Abs. 3 GFG 2009

Anteile und Auszahlungstermine der Zuweisungen nach 
§ 27 Abs. 3 im Haushaltsjahr 2009

Beschreibung Auszahlungstermin

ein Achtel der Zuweisungen
nach § 27 Abs. 3 GFG 29. Januar

ein Viertel der Zuweisungen
nach § 27 Abs. 3 GFG 30. März

ein Viertel der Zuweisungen
nach § 27 Abs. 3 GFG 29. Juni

ein Viertel der Zuweisungen
nach § 27 Abs. 3 GFG 29. September

ein Achtel der Zuweisungen
nach § 27 Abs. 3 GFG 22. Dezember

– GV. NRW. 2009 S. 54
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Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

Haushaltsjahr 2009
(Haushaltsgesetz 2009)

Vom 17. Februar 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

Haushaltsjahr 2009
(Haushaltsgesetz 2009)

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
2009 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 52 717 741 600 
Euro festgestellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Deckung 
der Ausgaben des Haushaltsplans 2009 Kreditmittel bis 
zum Höchstbetrag von 3 146 500 000 Euro aufzunehmen. 
Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassen-
lage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den 
gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu bestimmen.

(2) Umfang der Kreditermächtigung

Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die 
Beträge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2009 fällig 
werdenden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nummer 
4.2 der Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf 
das Finanzministerium über die Ermächtigung nach 
Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.   zur Anschlussfi nanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.   zur Anschlussfi nanzierung von im Haushaltsjahr 2008 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus-
haltsjahr 2009 fällig werden,

soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht aus-
gewiesenen Beträge hinausgehen.

(3)  Umfang der Kreditermächtigung in besonderen Fäl-
len

Die Kreditermächtigung nach Absatz 1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfi nanzierung kann das Finanzmi-
nisterium auch ergänzende Vereinbarungen treffen, die 
der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der 
Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen Zwe-
cken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden die-
nen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haushalts-
jahr darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht 
überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht 
angerechnet, die Zins- oder Währungsrisiken verringern 
oder ganz ausschließen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 

Wachstums der Wirtschaft

Das Finanzministerium wird ermächtigt, für Ausgaben 
nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Gesetz zur För-
derung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch 
Artikel 135 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407), über den im § 2 dieses Gesetzes festge-
setzten Höchstbetrag hinaus weitere Kreditmittel mit 
einem Erlös bis zum Höchstbetrag von 255 000 000 Euro 
aufzunehmen oder entsprechende Einnahmereste zu bil-
den. Das Finanzministerium kann ferner zulassen, dass 
Ausgaben nach § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 dieses 
Gesetzes, die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres 
nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Kassenverstär-
kungskredite bis zur Höhe von 10 vom Hundert des in 
§ 1 festgestellten Betrages aufzunehmen.

§ 5
Materialprüfungsamt

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, mit Zustimmung des Finanzminis-
teriums das Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen – 
auch einschließlich des seinem Betrieb dienenden 
Grundvermögens – zu veräußern. Die Ermächtigung 
umfasst auch die Ausgliederung gemäß § 168 Umwand-
lungsgesetz. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 Landeshaushalts-
ordnung wird ferner zugelassen, dass die Übertragung 
der Aktiva und Passiva auf ein landeseigenes Unterneh-
men in einer Rechtsform des privaten Rechts unentgelt-
lich erfolgt. Für den Fall einer Rückkehr der Beschäftig-
ten in den Landesdienst nach einem Arbeitsplatzverlust 
infolge einer betriebsbedingten Kündigung – auch bei 
nachgelagerter Veräußerung des aus dem Materialprü-
fungsamt entstandenen Betriebs oder Betriebsteils an 
Dritte – oder bei erheblicher räumlicher Verlagerung des 
Betriebes wird das Finanzministerium ermächtigt, die 
Beschäftigten über das Landesamt für Personaleinsatz-
management in alle Geschäftsbereiche des Landes auf 
freie und besetzbare Planstellen und Stellen zu vermit-
teln oder auf im Vollzug einzurichtende Leerstellen zu 
übernehmen. Das Ministerium für Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie wird außerdem ermächtigt, mit 
Zustimmung des Finanzministeriums eine befristete 
Gewährleistung bis zur Höhe von 16 500 000 Euro 
zugunsten der Versorgungsanstalt des Bundes und der 
Länder (VBL) abzugeben, um mittelfristig die Risiken 
abzusichern, die sich für die VBL aus dem Wechsel der 
Beschäftigten vom Land zu einem privaten Investor und 
aus der Fortführung der Zusatzversorgung ergeben.

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen/Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und Stellen für 
beamtete Hilfskräfte

Planstellen und Stellen für beamtete Hilfskräfte sind 
verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind Stellen für 
abgeordnete Beamtinnen/Beamte ausgenommen. Im 
Übrigen können bis zu 10 vom Hundert der im Haus-
haltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungs-
gruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertigkeit der-
selben Laufbahngruppe umgewandelt werden, soweit 
andere rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Abs. 6 
Landeshaushaltsordnung in Gruppen ausgewiesen. Die 
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in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 aus-
gewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbindlich.

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten Berei-
chen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-
lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages 
gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen/Stellen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können 
zusätzliche Planstellen/Stellen mit dem Vermerk „künf-
tig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit die 
Mittel in voller Höhe von Dritten zur Verfügung gestellt 
werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die Kos-
tenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung des 
Finanzministeriums und des Haushalts- und Finanzaus-
schusses des Landtags können zusätzliche Stellen für 
beamtete Hilfskräfte, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1.  ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.   zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net oder

3.   im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den.

Leerstellen im Sinne von Satz 1 Nr. 3 dürfen nur mit 
Einwilligung des Finanzministeriums eingerichtet wer-
den.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums und des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags können Ein-
stellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjährigen 
Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstellen 
erteilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Finanzministeriums können in 
begründeten Einzelfällen abweichend von § 50 Abs. 2 
Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen und Mittel 
von einer Verwaltung in eine andere umgesetzt werden.

(8) Stellenführung

Planstellen und Stellen können für Zeiträume, in denen 
Stelleninhaberinnen oder Stelleninhabern vorüberge-
hend keine oder keine vollen Bezüge zu gewähren sind, 
im Umfang der nicht in Anspruch genommenen Planstel-
len- oder Stellenanteile für die Beschäftigung von beam-
teten Hilfskräften und Aushilfskräften in Anspruch 
genommen werden. Abweichend von § 17 Abs. 5 Satz 4 
Landeshaushaltsordnung können Landesbedienstete auf 
mehreren Planstellen geführt werden.

(9) Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Plan-
stellen

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den 
Kapiteln 05 300 bis 05 410 mit Einwilligung des Finanz-
ministeriums Planstellen der jeweiligen Eingangsämter 
schulformübergreifend in Anspruch genommen und auch 
in Planstellen der Eingangsämter der nächsthöheren 
Laufbahngruppe umgewandelt werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten Menschen im Sinne von § 2 
Abs. 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch zu verwenden. 

Soweit die Einstellungsverpfl ichtung bis zum Ende des 
Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustim-
mung des Finanzministeriums in diesem Umfang Plan-
stellen und Stellen in den im Geschäftsbereich des 
Innenministeriums zu etatisierenden Stellenpool umge-
setzt und gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstel-
len und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1

Innenministerium: 40

Justizministerium: 20

Ministerium für Schule und Weiterbildung: 80

Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: 1

Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie: 1

Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz: 3

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1

Finanzministerium: 19

Ministerium für Bauen und Verkehr: 4

Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Inte-
gration: 1.

(11) Ermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, haushaltsrecht-
liche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung 
an das Tarifvertragsrecht, an das Besoldungsrecht oder 
an andere den Personalhaushalt betreffende gesetzliche 
Bestimmungen ergeben, insbesondere Stellenpläne und 
Stellenübersichten zu ergänzen sowie Planstellen und 
Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu sperren.

(12) Berichtspflicht

Das Finanzministerium unterrichtet den Landtag einzel-
planweise über den Stand und die Ergebnisse der An-
wendung der Absätze 4 und 5 zu den Stichtagen 30. Juni 
und 31. Dezember 2009.

§ 7
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind inner-
halb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgrup-
pen gegenseitig deckungsfähig. In den Fällen des § 6 
Abs. 9 gilt die Deckungsfähigkeit des Satzes 1 mit Ein-
willigung des Finanzministeriums auch kapitelübergrei-
fend innerhalb des Einzelplans. Die Ausgaben der Grup-
pen 441 und 446 sind innerhalb des Einzelplans 
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 
412 und 443, der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 
54 (ohne Gruppen 529 und 531) und der Obergruppe 81 
dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der 
Gruppen 422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels 
überschritten werden.

(2) Übertragbarkeit

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind über-
tragbar. In Höhe von 75 vom Hundert der Minderausga-
ben einschließlich der Verstärkungen für Besoldungs- 
und Tariferhöhungen können Ausgabereste gebildet 
werden. Sie sind abweichend von § 45 Abs. 2 Landes-
haushaltsordnung zeitlich unbeschränkt verfügbar.

(3) Verstärkungen

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus

1.   Zuschüssen für die berufl iche Eingliederung schwer-
behinderter Menschen,

2.   Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur 
Arbeitsbeschaffung und

3.   Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des 
PHARE Twinning-Programms 

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu.
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(4) Berichtspflicht

Das Finanzministerium unterrichtet den Landtag einzel-
planweise über den Stand und die Ergebnisse der 
Anwendung der Absätze 1 bis 3 zu den Stichtagen 30. 
Juni und 31. Dezember 2009.

§ 8
Besondere Regelungen für das 
Personaleinsatzmanagement

(1) Umsetzungen

Zur Durchführung des Personaleinsatzmanagementge-
setzes NRW vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242) kön-
nen Planstellen, Stellen, Mittel und kw-Vermerke abwei-
chend von § 50 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung und § 6 
Abs. 7 dieses Gesetzes zum Landesamt für Personalein-
satzmanagement umgesetzt werden.

(2) Altersteilzeit

Für Landesbeschäftigte, die im Rahmen der Vereinba-
rungen nach § 7 Abs. 7 Personaleinsatzmanagementge-
setz NRW eine Altersteilzeitbeschäftigung in Anspruch 
nehmen, sind besondere Altersteilzeitplanstellen und 
Altersteilzeitstellen einzurichten. Die jeweilige Alters-
teilzeitplanstelle oder -stelle fällt mit Beendigung der 
Altersteilzeit des jeweiligen Landesbeschäftigten weg.

(3) Ausnahmen von der Pflicht zur Realisierung von kw-
Vermerken

Das Finanzministerium kann Ausnahmen von der Pfl icht 
zur Realisierung von kw-Vermerken zulassen, soweit die 
Realisierung der kw-Vermerke und die Aufnahme von 
Beschäftigten des Landesamtes für Personaleinsatzma-
nagement entsprechend der Vereinbarung nach § 7 
Abs. 7 Personaleinsatzmanagementgesetz NRW sicher-
gestellt ist.

(4) Besondere Regelungen für die Kunsthochschulen

§ 3 Satz 2 Personaleinsatzmanagementgesetz NRW gilt 
auch für die Kunsthochschulen.

§ 9
EPOS.NRW

Das Finanzministerium wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land-
tags Maßnahmen im Rahmen des Projekts EPOS.NRW, 
die das Land zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren verpfl ichten können, über die bereits in 
Kapitel 12 020 Titel 812 83 veranschlagte Summe der 
Verpfl ichtungsermächtigungen hinaus durchzuführen.

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von
Sachausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Finanzministeriums sind innerhalb 
der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausgaben aller 
Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 547 der säch-
lichen Verwaltungsausgaben gegenseitig deckungsfähig.

(2) Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusam-
menhang mit der Einrichtung von Zusatzjobs im Sinne 
von § 16 Abs. 3 Satz 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch 
fl ießen den Ausgaben bei Titeln der Gruppe 681 zu (§ 17 
Abs. 3 Landeshaushaltsordnung). Die Ausgaben dürfen 
vor Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet 
werden, wenn die Förderzusage der Bundesagentur für 
Arbeit vorliegt.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben und Verpfl ichtungs-

ermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 

nicht realisiert werden, kann das Finanzministerium 
aufgrund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezember 
1988 (BGBl. I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen für andere förderungsfähige 
Zwecke umsetzen. Gemäß § 38 Abs. 1 Landeshaushalts-
ordnung wird zugelassen, dass Bewilligungen für Struk-
turhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in künftigen Haus-
haltsjahren aus den übertragenen Ausgaberesten 
ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Finanzministerium wird für den Fall der Deckung 
des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaßnahmen 
von Bauträgern oder sonstigen Investoren, durch Immo-
bilienleasing oder durch Mietkauf ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium für Bauen und Verkehr 
Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen, die für 
Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (Teilbeträge) 
in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 veranschlagt 
sind, zu einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 
518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 Hoch-
schulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) sowie Globalhaushal-
ten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 
– oder 821 im selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt 
für eine Umsetzung der bei Kapitel 20 020 Titel 821 70 
veranschlagten Ausgaben und Verpfl ichtungsermächti-
gungen zu einem im jeweiligen Einzelplan ausgebrach-
ten Titel der Hauptgruppe 7 oder Gruppe 891 für Gene-
ralübernehmer-/Generalunternehmermaßnahmen oder 
der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Abs. 2 Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. 
NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und 894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten 
Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen

Das Finanzministerium wird zur Realisierung neuer 
Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des Raum-
bedarfs des Landes ermächtigt, die bei Kapitel 20 020 
Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Verpfl ich-
tungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Einzelplan 
ausgebrachten oder dort von ihm noch einzurichtenden 
Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Abs. 2 Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. 
NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und Gruppe 894 –, der Hauptgruppe 7 oder der 
Gruppe 891 umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der 
nach Satz 1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen 
sind mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolu-
mens Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen 
Fälligkeiten zulässig.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften

Das Finanzministerium wird zur Durchführung von 
Öffentlich Privaten Partnerschaften (ÖPP-Projekten) 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem jeweiligen Res-
sort Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen zu 
einem von ihm einzurichtenden Titel der Gruppe 546 
oder 823 im selben Kapitel umzusetzen. Bei der Inan-
spruchnahme der nach Satz 1 umgesetzten Verpfl ich-
tungsermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhal-
tung des Gesamtvolumens Abweichungen von den 
ursprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Finanzministerium wird zur Übertragung der fi nan-
ziellen Abwicklung bzw. Durchführung von Förderpro-
grammen auf die NRW.BANK ermächtigt, im Einver-
nehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan umzu-
setzen.
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(6) Maßnahmenpaket des Bundes zur Überwindung der 
Konjunkturschwäche

Die Ressorts werden ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium Mittel aus dem Maßnahmen pa-
ket des Bundes zur Überwindung der Konjunkturschwä-
che und zur Sicherung von Arbeitsplätzen (Schutzschirm 
für Arbeitsplätze) in den Einzelplänen zweckentspre-
chend zu verausgaben sowie erforderliche neue Aus-
gabetitel einzurichten. Das Finanzministerium wird 
ermächtigt, zur Durchführung von Maßnahmen aus dem 
Maßnahmenpaket des Bundes die bei Kapitel 20 020 Titel 
971 55 zur Kofi nanzierung etatisierten Ausgaben im Ein-
vernehmen mit dem jeweiligen Ressort zu den vorhande-
nen bzw. neu einzurichtenden Titeln der Einzelpläne 
umzusetzen. Das Finanzministerium wird außerdem 
ermächtigt, die bei Kapitel 20 020 Titel 971 55 ausge-
brachte Verpfl ichtungsermächtigung im Einvernehmen 
mit dem jeweiligen Ressort zu den vorhandenen bzw. neu 
einzurichtenden Titeln der Einzelpläne umzusetzen. Bei 
der Inanspruchnahme der nach Satz 3 umgesetzten Ver-
pfl ichtungsermächtigung sind mit Zustimmung des 
Finanzministeriums Abweichungen von den ursprüng-
lich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig, sofern das 
Gesamtvolumen eingehalten wird.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus den 
von den Hauptfürsorgestellen für die Einrichtung behin-
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpfl ichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Finanzministeriums.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpfl ichtungsermächtigungen

Der gemäß § 37 Abs. 1 Satz 2 Landeshaushaltsordnung 
zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 Euro festge-
setzt, für Verpfl ichtungsermächtigungen gemäß § 38 
Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Satz 2 Lan-
deshaushaltsordnung als Jahresbetrag im Sinne von § 16 
Landeshaushaltsordnung. Für Verpfl ichtungsermächti-
gungen ist maßgeblich, dass der jeweilige voraussichtlich 
kassenwirksame Jahresbetrag in keinem Jahr den Betrag 
von 5 000 000 Euro überschreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung 

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind aufgrund 
der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regierungs-
abkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung zu 
stellen.

(2) Software

Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 Landeshaushaltsordnung wird 
zugelassen, dass vom Land entwickelte oder in dessen 
Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwenderpro-
gramme (Software) unentgeltlich an juristische Personen 
des öffentlichen Rechts abgegeben werden, soweit 
Gegenseitigkeit besteht. Vertragliche Sondervereinba-
rungen im Rahmen einer Verbundentwicklung bleiben 
hiervon unberührt.

§ 16
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden

Gemäß § 13 Abs. 3 Weiterbildungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. April 2000 (GV. NRW. 
S. 390), zuletzt geändert durch § 129 Nr. 4 Schulgesetz 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), werden 
folgende Durchschnittsbeträge festgesetzt:

1.   für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuf-
lich besetzte Stelle 51 130 Euro,

2.   für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen 
zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbil-
dung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), 
geändert durch Artikel 108 des Gesetzes vom 5. April 
2005 (GV. NRW. S. 274), hauptamtlich oder hauptbe-
rufl ich durchgeführte Unterrichtsstunde 66,50 Euro 
und nebenamtlich bzw. nebenberufl ich durchgeführte 
Unterrichtsstunde 23 Euro,

3.   für eine sonstige im Pfl ichtangebot durchgeführte 
Unterrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 Weiterbildungsgesetz wird der 
Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 25,00 
Euro festgesetzt.

(3) Zusammenfassung von Höchstförderbeträgen

Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperati-
onen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchst-
förderbeträge zusammengefasst.

(4) Konsolidierungsbeitrag

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Abs. 4 Weiterbil-
dungsgesetz im Jahr 1999 der Volkshochschule gezahlten 
Landesmittel bzw. des gemäß § 16 Abs. 5 Weiterbil-
dungsgesetz für die Einrichtung möglichen Höchstför-
derbetrags umfasst den gemäß § 12 Abs. 3 Haushaltsge-
setz 2002 vom 19. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 876) 
möglichen Höchstförderbetrag. Die gemäß § 13 Weiter-
bildungsgesetz zu zahlende Zuweisung und der gemäß 
§ 16 Abs. 5 Weiterbildungsgesetz maßgebliche Höchst-
förderbetrag werden um einen Konsolidierungsbeitrag 
von 28 vom Hundert reduziert. Abweichend von Satz 2 
beträgt der Konsolidierungsbeitrag für Einrichtungen 
der Weiterbildung, die am 31. Dezember 2006 nach ihrer 
Bezeichnung dem Bereich der Eltern- und Familienbil-
dung angehören und im Haushaltsjahr 2006 zumindest 
zu drei Vierteln ihres Lehrprogramms in diesem Bereich 
tätig sind, 20 vom Hundert.

§ 17
(frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften 
für Kredite an die Wirtschaft und die freien Berufe sowie 
die Land- und Forstwirtschaft bis zu 1 500 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften aufgrund der Ermäch-
tigung in Absatz 1 bedarf es der Einwilligung des Haus-
halts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt für 
Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- und 
Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürgschafts-
richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die 
Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- 
und Forstwirtschaft, RdErl. d. Finanzministers vom 
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11. August 1988 (MBl. NRW. S. 1314), zuletzt geändert 
durch RdErl. d. Finanzministeriums vom 30. Januar 2008 
(MBl. NRW. S. 91), als allgemein erteilt. Der Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags ist zu informieren, 
wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsantrags von über 
2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Finanzministe-
rium kann davon Ausnahmen zulassen, insbesondere zur 
Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stützung gewerb-
licher Unternehmen in strukturschwachen Gebieten. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist darü-
ber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Zusammen-
hang mit der Finanzierung von Unternehmen, an denen 
das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und 
mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittelba-
ren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land 
verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige 

 Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das Innenministerium wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium zur Förderung des 
Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen Bürgschaften 
und Gewährleistungen zugunsten der NRW.Bank für 
Darlehen an gemeinnützige Sportvereine und -verbände 
bis zu einer Gesamthöhe von 45 000 000 Euro je Haus-
haltsjahr zu übernehmen.

(2) Bürgschaften zur Ansiedlung von Industrieunter-
nehmen

Das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Ener-
gie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanz-
ministerium zur Sicherstellung der Finanzierung von 
Grundstücksankäufen, die der Ansiedlung von Indust-
rieunternehmen mit großfl ächigem Bedarf an Betriebs-
grundstücken dienen, Bürgschaften bis zu einer Höhe 
von 46 000 000 Euro zu übernehmen.

(3) Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzmi-
nisterium Rückbürgschaften zugunsten der Bürgschafts-
bank für Sozialwirtschaft GmbH, Köln, bis zu 5 000 000 
Euro zu übernehmen.

(4) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Gewährleis-
tungen und Rückbürgschaften zugunsten der Bürg-
schaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kreditgaran-
tiegemeinschaft –, Neuss, bis zu 100 000 000 Euro zu 
übernehmen.

(5) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Bürgschaften 
zugunsten der NRW.BANK gemäß § 11 Abs. 2 Woh-
nungsbauförderungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. November 2003 (GV. NRW. 2004 
S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 
2008 (GV. NRW. S. 378), für Darlehen zur Wohnungs-
bauförderung bis zur Höhe von 5 000 000 Euro, zur För-
derung von Eigentumsmaßnahmen im Wohnungsbau und 
zur Gründung von Wohnungsbaugenossenschaften Bürg-

schaften bis zur Höhe von 230 000 000 Euro zu über-
nehmen.

(6) NRW.BANK; WestLB AG

Das Finanzministerium wird ermächtigt, gegenüber der 
NRW.BANK den Wert der Beteiligung der NRW.BANK 
an der WestLB AG, Düsseldorf und Münster, bis zu einer 
Höhe von 2 487 321 300 Euro zu garantieren.

(7) WestLB AG

Das Finanzministerium wird ermächtigt, sich vertraglich 
zu verpfl ichten, das Ausfallrisiko für näher zu bestim-
mende Risiken aus Finanzinstrumenten zu übernehmen, 
deren Risiko die WestLB AG am 31.12.2007 trägt und die 
auf eine Zweckgesellschaft übertragen worden sind. Der 
Haftungshöchstbetrag ist auf 5 000 000 000 Euro, die 
Laufzeit der Verpfl ichtung des Landes ist auf die Lauf-
zeit der abzusichernden Finanzinstrumente zu begren-
zen. Abgesichert werden dürfen alle Zahlungsausfälle 
(Kapital und Zinsen) auf die abgesicherten Finanz-
instrumente beziehungsweise auf gegebenenfalls zur 
Refi nanzierung der Finanzinstrumente ausgegebene 
Schuldverschreibungen bis zur Endfälligkeit der Finanz-
instrumente.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Ruhr Museum

Der Ministerpräsident wird ermächtigt, sich im Rahmen 
einer Vereinbarung mit der Stadt Essen und dem Land-
schaftsverband Rheinland zu verpfl ichten, Gewährleis-
tungen für den Betrieb des Ruhr Museums bis zu einem 
Betrag von 5 000 000 Euro zu übernehmen.

(2) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Finanzministerium wird ermächtigt, Gewährleis-
tungsverpfl ichtungen des Landes nach § 14 Abs. 2 Atom-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 9 
Abs. 11 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBL. I 
S. 2631), sowie nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 bis 6 
Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung vom 25. 
Januar 1977 (BGBl. I S. 220), zuletzt geändert durch 
Artikel 9 Abs. 12 des Gesetzes vom 23. November 2007 
(BGBl. I S. 2631),

1.   zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, 
Jülich, und zugunsten der Arbeitsgemeinschaft Ver-
suchs-Reaktor (AVR) GmbH, Jülich, zu übernehmen. 
Diese Gewährleistungsverpfl ichtungen sind gegen-
über der Forschungszentrum Jülich GmbH auf bis zu 
10 vom Hundert des zur Erfüllung der Deckungs-
vorsorge festgesetzten Betrages, höchstens bis zu 
201 000 000 Euro und gegenüber der AVR GmbH 
auf bis zu 30 vom Hundert des zur Erfüllung der 
Deckungsvorsorge festgesetzten Betrages, höchstens 
jedoch bis 2 708 700 Euro begrenzt,

2.   zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Abs. 2 
Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. 
S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), bis höchstens 
zu einem Betrag von insgesamt 120 000 000 Euro zu 
übernehmen.

§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen

Der Ministerpräsident wird ermächtigt, Verpfl ichtungen 
zur Abdeckung von Ersatzansprüchen

1.  aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 77 000 000 Euro,

2.   aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insge-
samt 700 000 000 Euro und
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3.   aus der Leihgabe von Kunstwerken und Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen Leihge-
bern aus dem In- und Ausland an das Westfälische 
Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte in 
Münster anlässlich der Ausstellung „Orte der Sehn-
sucht – Künstler unterwegs“ bis zur Höhe von 
450 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Kunstakademie Düsseldorf; Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt

Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie wird ermächtigt,

1.   Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprü-
chen aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstel-
lungsstücken von privaten und öffentlichen Leih-
gebern aus dem In- und Ausland bei der 
Aka demie-Galerie der Kunstakademie Düsseldorf bis 
zur Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro zu überneh-
men und

2.   mit Zustimmung des Finanzministeriums gegenüber 
der Bundesrepublik Deutschland eine Rückgarantie 
entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes an 
den Betriebskosten des Deutschen Zentrums für Luft- 
und Raumfahrt e. V., Köln, höchstens bis 500 000 
Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inan-
spruchnahme aus Schadensereignissen im Zusam-
menhang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen 
Raketenbasis des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt im Ausland anteilig entlastet wird.

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Finanzministerium wird ermächtigt,

1.   im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50 000 000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu über-
nehmen. Diese Garantien können auch als Rückga-
rantien gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-
Westfalen GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft –, 
Neuss, übernommen werden;

2.   im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 150 000 000 Euro zur Risikoentlastung von 
 Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen 
Kapitalsammelstellen zu übernehmen.

§ 23
Haftungsfreistellungen für Existenzgründungshilfen

Das Finanzministerium wird ermächtigt, im Interesse 
der Existenzgründung und Existenzfestigung von klei-
nen und mittleren Unternehmen sowie im Interesse von 
örtlichen Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfegrup-
pen Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthöhe von 
200 000 000 Euro zugunsten der NRW.BANK zur Haf-
tungsentlastung von Kreditinstituten für die Hergabe 
von Krediten zu übernehmen.

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen

(1) Vertragsnaturschutz

Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, zur 
Förderung des Naturschutzes in Gebieten gemäß § 48 c 
Abs. 1 und 5 Landschaftsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), 
zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 
19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 226), sowie in Wäldern ent-
sprechend den der Europäischen Union gemeldeten fach-
lichen Zielen Verträge mit privaten oder kommunalen 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern im Haushaltsjahr 
2009 abzuschließen. Die Verträge haben eine maximale 
Laufzeit von 20 Jahren und dürfen über diesen Zeitraum 

ein Haushaltsmittelvolumen von insgesamt 25 000 000 
Euro nicht überschreiten.

(2) Bergschäden

Das Finanzministerium wird ermächtigt, beim Erwerb 
von Grundstücken aus Haushaltsmitteln bei Kapitel 
14 500 Titel 821 10 die auf diesen Grundstücken ruhen-
den Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Bergschäden 
bis zur Höhe von 25 500 000 Euro zu übernehmen.

(3) Wohnungsbauförderung; Flughafen Essen/Mülheim

Das Ministerium für Bauen und Verkehr wird ermäch-
tigt,

1.   mit Einwilligung des Finanzministeriums gegenüber 
der Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-West-
falen – Anstalt der NRW.BANK – die Verpfl ichtung 
zur Bereitstellung von Haushaltsmitteln einzugehen, 
soweit die für aufzunehmende Darlehen zu entrich-
tenden Zinsaufwendungen die Zinserträge der Woh-
nungsbauförderungsanstalt übersteigen (negativer 
Zinssaldo – § 21 Abs. 4 Satz 1 Wohnungsbauförde-
rungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. November 2003 (GV. NRW. 2004 S. 212), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. April 2008 (GV. NRW. 
S. 378), und

2.   im Einvernehmen mit dem Finanzministerium das 
Land Nordrhein-Westfalen zu verpfl ichten, bilan-
zielle Verluste bei der Flughafen Essen/Mülheim 
GmbH, Mülheim an der Ruhr, die sich aus der beab-
sichtigten Einstellung des motorisierten Flugbetriebs 
ergeben, seinem Gesellschaftsanteil entsprechend zu 
übernehmen.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Produkthaushalte

(1) Erprobung von Produkthaushalten

Die Landesregierung erprobt in von ihr zu bestimmen-
den Bereichen Produkthaushalte auf der Basis einer 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie einer Ergebnis-
Budgetierung.

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den von der Landesregierung gemäß Absatz 1 
bestimmten Bereichen sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 
529 und 531 sowohl innerhalb der Hauptgruppen als 
auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig 
deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Titeln der Ober-
gruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den 
Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden. 
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen 
geleistet werden. Die Ausgaben bei den Titeln der 
Hauptgruppen 4 und 5 sind übertragbar. In Höhe von 75 
vom Hundert der nach Inanspruchnahme der Deckungs-
fähigkeiten verbleibenden Minderausgaben dürfen Aus-
gabereste bei den jeweiligen Titeln gebildet werden. Sie 
sind abweichend von § 45 Abs. 2 Landeshaushalts-
ordnung zeitlich unbeschränkt verfügbar.

Abschnitt 8
Besondere Regelungen für landesunmittelbare 
juristische Personen des öffentlichen Rechts,

Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26
Bau- und Liegenschaftsbetrieb des 

Landes Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur 
Deckung der eigenfi nanzierten Investitionen Kredite bis 
zur Höhe von 223 001 600 Euro aufzunehmen. Darüber 
hinaus wird das Finanzministerium ermächtigt, dem 
BLB NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die 
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veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigungen hinausge-
henden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt füh-
ren, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung 
schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditauf-
nahme bis zur Höhe von 190 000 000 Euro zu gestatten, 
soweit die Summe der Ausgaben für eigenfi nanzierte 
Investitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgese-
henen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung 
bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner Ver-
pfl ichtungsermächtigung, soweit die Summe der in dem 
jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
518 04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die 
Verpfl ichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen 
mit dem Finanzministerium hergestellt wurde. Satz 1 
gilt für Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von § 1 
Abs. 2 Hochschulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. 
NRW. S. 195), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) sowie für 
Globalhaushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der 
Maßgabe, dass es der Herstellung des Benehmens mit 
dem Finanzministerium nicht bedarf. Weitergehende 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Finanzminis-
teriums.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW 
angemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4) Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

§ 27
Überlassung der Nutzung von 

Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abweichend von § 63 Abs. 3 und 4 Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände des 
Landes, die den früheren Medizinischen Einrichtungen 
der Hochschulen zugeordnet waren, den Universitätskli-
niken im Sinne des § 31 a Hochschulgesetz vom 31. Okto-
ber 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), 
unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden können.

Abschnitt 9
Besondere Regelungen

für Zuwendungen und die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 Landeshaushaltsordnung 
zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht 
abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb 
der Landesverwaltung (institutionelle Förderung) sind 
gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschaftsplan der 
Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers 
von der Bewilligungsbehörde gebilligt worden ist. Ab-
weichungen von Haushalts- und Wirtschaftsplänen, die 
vom Finanzministerium der Veranschlagung der Aus-
gabe für die Zuwendung zugrunde gelegt worden sind, 
bedürfen vor Aufhebung der Sperre dessen Einwilli-
gung.

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Aufl age bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin/der Zuwen-

dungsempfänger ihre/seine Beschäftigten nicht besser 
stellt als vergleichbare Arbeitnehmerinnen/Arbeitneh-
mer des Landes; vorbehaltlich einer abweichenden tarif-
vertraglichen Regelung dürfen keine günstigeren 
Arbeitsbedingungen vereinbart werden als sie für 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des Landes jeweils 
vorgesehen sind. Entsprechendes gilt bei Zuwendungen 
zur Projektförderung, wenn die Gesamtausgaben der 
Zuwendungsempfängerin/des Zuwendungsempfängers 
überwiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand 
bestritten werden. Das Finanzministerium kann bei Vor-
liegen zwingender Gründe Ausnahmen zulassen. Sind 
vergleichbare Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer des 
Landes nicht vorhanden, ist die Zustimmung des Finanz-
ministeriums zum Abschluss des Anstellungs- oder 
Arbeitsvertrages erforderlich. Dieser Absatz gilt nicht 
für die Universitätskliniken im Sinne des § 31 a Hoch-
schulgesetz vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. 
März 2008 (GV. NRW. S. 195).

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale).

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. § 41 Landeshaushaltsordnung bleibt unberührt.

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den Ein-
satz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haushalts-
jahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Bestäti-
gung nach. Auf besondere Anforderung ist der Nachweis 
listenmäßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der 
verbindlichen Gliederung des kommunalen Haushalts-
plans durch Auszug aus den betreffenden Abschnitten 
oder Unterabschnitten der Jahresrechnung zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht ver-
brauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel bis 
zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
 Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 3 vom Hundert über dem Basis-
zinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück -
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale und die 
 Ausgaben für Zuweisungen an Gemeinden und Gemein-
deverbände zur Beweiserhebung in Versorgungs- und 
Schwerbehindertenangelegenheiten (Kapitel 11 320 Titel 
633 10) sind abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzahlen. 
Nicht verbrauchte Pauschalmittel sind entsprechend der 
Zweckbestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale 
gewährt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderre-
gelungen außer Kraft.

(7) Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes

Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei den Gemein-
den und Gemeindeverbänden zu prüfen, ob die fach-
bezogenen Pauschalen bestimmungsgemäß verwendet 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 20. Februar 2009 71

wurden. Leiten die Gemeinden oder Gemeindeverbände 
die fachbezogenen Pauschalen an Dritte weiter, so kann 
der Landesrechnungshof auch bei diesen prüfen, ob die 
Mittel bestimmungsgemäß verwendet wurden.

(8) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 Achtes Buch Sozialgesetzbuch anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 
bis 4, 5 Satz 1 bis 3, 6 und 7 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Lotterie- 

und Wetteinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Lotterie- und 
Wetteinnahmen

Einnahmen aus der Losbriefl otterie mit sofortigem 
Gewinnentscheid, der Lotterie KENO, der Zusatzlotterie 
„Spiel 77“ und aus Sportwetten (Oddset-Wetten und 
Lotterie TOTO) werden für Zwecke im Sinne von § 10 
Glücksspielstaatsvertrag Ausführungsgesetz NRW vom 
30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 445) zweckgebunden 
verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmentiteln 
sind die jeweils geförderten Zwecke, die Destinatäre 
sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich festzulegen.

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend § 29 Abs. 3, 4, 5 
Satz 4 und 5, Abs. 6 sowie 7 zur Verfügung gestellt wer-
den.

(4) Eigenmittel

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigen-
mittel.

Abschnitt 10
Schlussvorschriften

§ 31
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2010 
weiter.

§ 32
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Düsseldorf, den 17. Februar 2009

 

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter des Ministerpräsidenten
zugleich als 

Minister für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

 Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

zugleich für den
Minister für Bauen und Verkehr
insofern mit der Wahrnehmung

der Geschäfte beauftragt

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Barbara  S o m m e r

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

 Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration
zugleich für den

Minister für Bundesangelegenheiten,
Europa und Medien

Armin  L a s c h e t
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2009

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2009 2008 2009 2009 2008

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 220,5 1 570,5 96 049,6 7 330,0 92 487,3

02 Ministerpräsident 3 774,4 3 750,4 302 908,3 124 842,5 297 756,8

03 Innenministerium 288 446,2 257 168,4 4 565 677,0 268 984,6 4 378 815,1

04 Justizministerium 1 063 183,4 1 063 183,4 3 375 332,5 48 666,0 3 270 500,6

05 Ministerium für Schule und Weiterbildung 173 060,2 149 312,5 13 366 048,8 211 996,8 12 660 388,0

06 Ministerium für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie

498 509,5 468 496,9 5 571 716,9 351 850,7 5 348 565,5

08 Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und
Energie

241 262,7 324 061,7 855 004,5 559 928,0 1 134 708,2

10 Ministerium für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

278 170,9 339 552,9 751 645,0 323 759,6 790 391,7

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1 453 245,6 1 646 193,9 2 883 957,1 207 544,0 3 077 208,6

12 Finanzministerium 735 848,7 775 084,7 1 856 400,7 99 125,0 1 778 745,3

13 Landesrechnungshof 276,4 302,0 37 430,3 — 36 591,8

14 Ministerium für Bauen und Verkehr 1 858 574,3 1 717 576,0 2 977 683,5 904 400,0 2 814 287,6

15 Ministerium für Generationen, Familie, Frauen
und Integration

191 728,4 193 114,5 1 600 231,5 120 560,0 1 493 491,4

20 Allgemeine Finanzverwaltung 45 931 440,4 45 073 197,8 14 477 655,9 395 620,0 14 838 627,7

Zusammen 52 717 741,6 52 012 565,6 52 717 741,6 3 624 607,2 52 012 565,6

Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

( Mio EUR )

I. HAUSHALTSVOLUMEN 52.717,7

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS
1. Ausgaben 52.590,5

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 49.566,4
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -3.024,1

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 17.556,1
4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 14.409,6
4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 3.146,5
5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen —
6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 122,5
7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,1
8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren —
9. Finanzierungssaldo -3.024,1

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 3.146,5
zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 14.409,6
Kreditermächtigung (brutto) 17.556,1

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

( Mio EUR )

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. —
vom Kreditmarkt (brutto) 17.556,1

Zusammen 17.556,1

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 177,9
am Kreditmarkt 14.409,6

Zusammen 14.587,5

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt
bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -177,9
am Kreditmarkt 3.146,5

Zusammen 2.968,6

– GV. NRW. 2009 S. 64
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2020
301

Drittes Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Gliederung
und die Bezirke der ordentlichen

Gerichte und anderer Gesetze
Vom 13. Januar 2009

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

301

Artikel 1
Änderung des Gesetzes über die Gliederung 
und die Bezirke der ordentlichen Gerichte 

vom 7. November 1961 (GV. NW. 1961, S. 331), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 6. November 1984 

(GV. NW. S. 684)

§ 1
Herne

(1) Das Amtsgericht Herne-Wanne wird mit Ablauf des 
31. Dezember 2011 aufgehoben.

(2) § 3 des Gesetzes über die Gliederung und die Bezirke 
der ordentlichen Gerichte wird wie folgt geändert:

In Nummer 9 wird Buchstabe e) mit Wirkung vom 1. 
Januar 2012 gestrichen.

(3) § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Gliederung und die 
Bezirke der ordentlichen Gerichte wird mit Wirkung 
vom 1. Januar 2012 wie folgt neu gefasst:

„(2) Für die Abgrenzung der Amtsgerichtsbezirke

Duisburg,
Duisburg-Hamborn,
Duisburg-Ruhrort,
Essen,
Essen-Borbeck,
Essen-Steele,
Gelsenkirchen,
Gelsenkirchen-Buer,
Mönchengladbach
und Mönchengladbach-Rheydt

sind die Grenzen der in der Anlage zu § 4 aufgeführten 
Stadtteile und Stadtbezirke der kreisfreien Städte Duis-
burg, Essen, Gelsenkirchen und Mönchengladbach maß-
gebend, die sich aus den Hauptsatzungen dieser Städte 
nach dem Stande vom 30. September 1984 ergeben.“

(4) Die Anlage zu § 4 des Gesetzes über die Gliederung 
und die Bezirke der ordentlichen Gerichte, zuletzt geän-
dert durch Dreiundzwanzigste Verordnung zur Ände-
rung der Anlage 4 des Gerichtsgliederungsgesetzes vom 
11. August 2005 (GV. NW. S. 693) wird mit Wirkung zum 
1. Januar 2012 wie folgt geändert:

gestrichen werden: das Komma hinter dem Wort „Herne“ 
und die Worte „und zwar die Stadtbezirke“ bis zu dem 
Wort „Eickel“.

§ 2
Gelsenkirchen

(1) Das Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer wird mit Ab-
lauf des 30. Juni 2012 aufgehoben.

(2) § 3 des Gesetzes über die Gliederung und die Bezirke 
der ordentlichen Gerichte wird wie folgt geändert:

In Nummer 12 wird Buchstabe h) mit Wirkung vom 
1. Juli 2012 gestrichen.

(3) § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Gliederung und die 
Bezirke der ordentlichen Gerichte wird mit Wirkung 
vom 1. Juli 2012 wie folgt neu gefasst:

„(2) Für die Abgrenzung der Amtsgerichtsbezirke

Duisburg,
Duisburg-Hamborn,
Duisburg-Ruhrort,
Essen,

Essen-Borbeck,
Essen-Steele,
Mönchengladbach
und Mönchengladbach-Rheydt

sind die Grenzen der in der Anlage zu § 4 aufgeführten 
Stadtteile und Stadtbezirke der kreisfreien Städte Duis-
burg, Essen und Mönchengladbach maßgebend, die sich 
aus den Hauptsatzungen dieser Städte nach dem Stande 
vom 30. September 1984 ergeben.“

(4) Die Anlage zu § 4 des Gesetzes über die Gliederung 
und die Bezirke der ordentlichen Gerichte, zuletzt geän-
dert durch Dreiundzwanzigste Verordnung zur Ände-
rung der Anlage 4 des Gerichtsgliederungsgesetzes vom 
11. August 2005 (GV. NW. S. 693) wird mit Wirkung zum 
1. Juli 2012 wie folgt geändert:

gestrichen werden: das Komma hinter dem Wort „Gel-
senkirchen“ und die Worte „und zwar die Stadtbezirke“ 
bis zu dem Wort „Gelsenkirchen-West“.

§ 3
Verordnungsermächtigung

Das Justizministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung die in §§ 1 und 2 bestimmten Termine ander-
weitig festzusetzen und sie hierbei um längstens zwölf 
Monate hinauszuschieben, wenn ein Hinausschieben 
wegen des Standes der Bauarbeiten für die Justizzentren 
in Herne und Gelsenkirchen geboten ist.

§ 4
Überleitungsregelungen

(1) Das Gericht, dem der Bezirk eines aufgehobenen 
Gerichts zugelegt worden ist (aufnehmendes Gericht) 
tritt in jeder Hinsicht an die Stelle des aufgehobenen 
Gerichts. Die bei dem aufgehobenen Amtsgericht anhän-
gigen Sachen gehen auf das aufnehmende Amtsgericht 
über.

(2) Ist im Zeitpunkt der Aufhebung eines Gerichts die 
Hauptverhandlung in einer Strafsache noch nicht been-
det, so kann sie vor dem nach Absatz 1 zuständigen 
Gericht fortgesetzt werden, wenn dieselben Richter wei-
terhin an ihr teilnehmen.

(3) Schöffen und Hilfsschöffen, die bei dem aufgehobe-
nen Amtsgericht eingesetzt oder gewählt sind, werden 
entsprechend ihrer Wahl für den Rest oder die nächste 
Amtszeit dem Amtsgerichtsbezirk zugewiesen, dem der 
aufgehobene Amtsgerichtsbezirk zugelegt ist. Für die 
Bestimmung der Reihenfolge der Heranziehung der 
Schöffen und Hilfsschöffen gelten die §§ 44 und 45 
Abs. 1 und 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes entspre-
chend.

(4) Schöffen, die im Zeitpunkt der Aufhebung eines 
Amtsgerichts in der Hauptverhandlung einer Strafsache 
mitwirken, gelten für diese Hauptverhandlung als Schöf-
fen des aufnehmenden Gerichts unabhängig der §§ 44 
und 45 Abs. 1 und 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes.

(5) Stehen Schöffen und Hilfsschöffen bei dem aufneh-
menden Amtsgericht nach Zuweisung der Schöffen und 
Hilfsschöffen des aufgehoben Amtsgerichts nicht in der 
für die Fortführung der strafrechtlichen Aufgaben erfor-
derlichen Zahl zur Verfügung, so fi ndet für die laufende 
Amtsperiode eine Nachwahl auf Grund der Vorschlags-
listen der Gemeinden statt. Für die Nachwahl gilt § 52 
Abs. 6 Satz 2 und 3 des Gerichtsverfassungsgesetzes ent-
sprechend.

 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 20. Februar 200976

2020

Artikel 2
Änderung des Gesetzes zur Neugliederung der 

Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes 
Ruhrgebiet (Ruhrgebiet-Gesetz) vom 9. Juli 1974 

(GV. NRW. S. 256, 1975, 130), zuletzt geändert durch 
Artikel V des Gesetzes vom 16. Dezember 1980 

(GV. NRW. S. 1092)

§ 1
Bereinigung Haltern

§ 26 Abs. 1 Nr. 1 wird aufgehoben.

§ 2
Gelsenkirchen

§ 26 Abs. 4 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2012 außer 
Kraft.

 

301

Artikel 3
Änderung des Zweiten Gesetzes zur Änderung 

der Organisation der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
vom 6. Juli 1976 (GV.NW.1976, S. 257)

§ 1 Absatz 1 des Zweiten Gesetzes zur Änderung der 
Organisation der ordentlichen Gerichtsbarkeit wird mit 
Wirkung zum 1. Januar 2012 aufgehoben.

Artikel 4
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft.

 
Düsseldorf, den 13. Januar 2009

 
Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

 
Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

 
Der Minister

für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

 
Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

 
– GV. NRW. 2009 S. 75

301

Dritte Verordnung zur Änderung
der Verordnung über die elektronische 
Registerführung und die Zuständigkeit 

der Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen 
in Registersachen

Vom 24. Januar 2009

Auf Grund des § 55 Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I 
S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 

vom 12. August 2008 (BGBl. I S. 1666), in Verbindung 
mit § 1 der Verordnung über die Ermächtigung des Jus-
tizministeriums zum Erlass von Rechtsverordnungen zu 
der elektronischen Registerführung und der Zuständig-
keit der Amtsgerichte in Nordrhein-Westfalen in Regis-
tersachen vom 19. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 606), 
wird verordnet:

Artikel 1

Anlage 2 der Verordnung über die elektronische Regis-
terführung und die Zuständigkeit der Amtsgerichte in 
Nordrhein-Westfalen in Registersachen vom 19. Dezem-
ber 2006 (GV. NRW. S. 606), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 16. Oktober 2008 (GV. NRW. S. 645), wird 
wie folgt gefasst:

 
„Anlage 2

Übersicht über die das Vereinsregister
führenden Amtsgerichte

Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf

Landgerichtsbezirk Duisburg
Amtsgericht Duisburg
für die Amtsgerichtsbezirke Duisburg, Duisburg-Ham-
born und Duisburg-Ruhrort

Landgerichtsbezirk Krefeld
Amtsgericht Krefeld
für die Amtsgerichtsbezirke Kempen, Krefeld und Net-
tetal

Landgerichtsbezirk Mönchengladbach
Amtsgericht Mönchengladbach
für die Amtsgerichtsbezirke Mönchengladbach und Mön-
chengladbach-Rheydt

 
Oberlandesgerichtsbezirk Hamm

Landgerichtsbezirk Essen
Amtsgericht Gelsenkirchen
für die Amtsgerichtsbezirke Bottrop, Dorsten, Gelsen-
kirchen, Gelsenkirchen-Buer Gladbeck und Marl

 
Oberlandesgerichtsbezirk Köln

Landgerichtsbezirk Bonn
Amtsgericht Bonn
für die Amtsgerichtsbezirke Bonn, Euskirchen und 
Rheinbach

Amtsgericht Siegburg
für die Amtsgerichtsbezirke Königswinter, Siegburg und 
Waldbröl.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt hinsichtlich der Übertragung der 
Registerführung für den Amtsgerichtsbezirk Gelsenkir-
chen-Buer mit Wirkung vom 15. Februar 2009, für die 
Amtsgerichtsbezirke Gladbeck, Königswinter und Wald-
bröl am 1. März 2009, für den Amtsgerichtsbezirk Dors-
ten am 15. März 2009 und für den Amtsgerichtsbezirk 
Bottrop am 1. April 2009 in Kraft.

Im Übrigen tritt die Verordnung am Tag nach ihrer Ver-
kündung in Kraft.

Düsseldorf, den 24. Januar 2009

Die Justizministerin
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

– GV. NRW. 2009 S. 76
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Verordnung

zur Änderung der Verordnung zur Durchführung 
von Regelungen auf dem Gebiet der Tierseuchen-

bekämpfung
Vom 20. Januar 2009

Auf Grund des § 27 Absatz 1 des Ausführungsgesetzes 
zum Tierseuchengesetz und zum Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetz (AGTierSG TierNebG NRW) 
vom 2. September 2008 (GV. NRW. S. 612) wird ver-
ordnet:

Artikel 1

Die Verordnung zur Durchführung von Regelungen auf 
dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung vom 3. Juli 
1986 (GV. NRW. S. 545), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 2. September 2008 (GV. NRW. S. 612), 
wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird in Satz 1 die Angabe „(Absatz 3 
und 4)“ durch die Angabe „(Absatz 2 und 3)“ und 
in Satz 2 die Angabe „Absatz 6“ durch die Angabe 
„Absatz 4“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:
   „(2) Besitzer von Pferden, Schweinen, Schafen, 

Ziegen, Gefl ügel, Gehegewild und Bienen sind 
 verpfl ichtet, ihren am 1. Januar vorhandenen Tier-
bestand bis zum 31. Januar schriftlich der Tier-
seuchenkasse zu melden. Die Anzahl der im Be-
stand vorhandenen Schweine ist getrennt nach 
Zuchtsauen, Ferkeln bis einschließlich 30 kg sowie 
sonstigen Zucht- und Mastschweinen über 30 kg 
zu melden. Die Anzahl der im Bestand vorhande-
nen Schafe und / oder Ziegen ist nach den Alters-
gruppen bis einschließlich 9 Monaten, 10 bis unter 
19 Monaten sowie ab 19 Monaten zu melden. Sind 
in Betrieben mit Haltung von Gänsen die Stallun-
gen nicht ganzjährig belegt, ist für die Beitrags-
pfl icht der jährliche Durchschnittsbesatz an Gän-
sen maßgebend.“

 c)  Absatz 4 wird gestrichen.

 d)  Absätze 5 bis 7 werden Absätze 4 bis 6.

 e)   In Absatz 4 (neu) werden in Satz 1 die Wörter 
„Darüber hinaus sind“ und die Wörter „oder 49 
Wildklauentiere“ gestrichen und nach dem Wort 
„halten,“ wird das Wort „sind“ eingefügt.

 f)   In Absatz 5 (neu) wird die Angabe „Absätzen 3, 5 
und 6“ durch die Angabe „Absätzen 2 und 4“ 
ersetzt und nach Satz 1 wird folgender Satz 2 
angefügt: „Auch die Aufgabe der Tierhaltung ist 
schriftlich der Tierseuchenkasse zu melden.“

2.  § 1 a Absatz 1 erhält folgende Fassung:

  „(1) Für die Tiere in Nordrhein-Westfalen werden die 
von den Tierbesitzern für das Jahr 2009 zu erheben-
den Beiträge wie folgt festgesetzt:

 1.  Pferde:

  a)  1 bis 10 Tiere, je Bestand = 10,00 €
  b)  11 und mehr Tiere, je Tier = 1,00 €

 2.  Rinder:

  a)  1 bis 2 Tiere, je Bestand = 10,00 €
  b)  3 und mehr Tiere, je Tier = 5,00 €

 3.  Schweine:

  a)  1 bis 14 Tiere, je Bestand = 10,00 €
  b)  15 und mehr Tiere, je Tier = 0,70 €

 4.  Schafe:

  a)  1 bis 2 Tiere, je Bestand = 10,00 €
  b)  3 und mehr Tiere, je Tier = 4,00 €

 5.  Ziegen:

  a)  1 bis 2 Tiere, je Bestand = 10,00 €
  b)  3 und mehr Tiere, je Tier = 4,00 €

 6.  Bienen:

  a)  1 bis 6 Völker, je Bestand = 10,00 €

  b)  7 und mehr Völker, je Volk = 1,50 €

 7.  Gehegewild:

  a)  1 bis 5 Tiere, je Bestand = 10,00 €

  b)  6 und mehr Tiere, je Tier = 2,00 €

 8.  Gefl ügel:

  a)   Kleinstbestände (Hühner, Gänse, Enten, Trut-
hühner):

   1 bis 50 Tiere, je Bestand = 10,00 €

  b)  Legehennen:

   aa) bis 400 Tiere, je Bestand = 10,00 €

   bb)   401 und mehr Tiere, je angefangene hundert 
Tiere = 2,50 €

  c)  Masthähnchen:

   aa) 1 bis 600 Tiere, je Bestand = 10,00 €

   bb)   601 und mehr Tiere, je angefangene hundert 
Tiere = 1,50 €

  d)  Gänse:

   aa) 1 bis 100 Tiere, je Bestand = 10,00 €

   bb)  101 und mehr Tiere, je Tier = 0,10 €

  e)  Enten:

   aa) 1 bis 166 Tiere, je Bestand = 10,00 €

   bb)  167 und mehr Tiere, je Tier = 0,06 €

  f)  Truthühner:

   aa) 1 bis 100 Tiere, je Bestand = 10,00 €

   bb)  101 und mehr Tiere, je Tier = 0,10 €.“

3.  § 1 b wird wie folgt geändert:

 a)  Absätze 2 und 3 werden gestrichen.

 b)   Vor Absatz 1 wird die Absatzangabe gestrichen. In 
Satz 1 wird die Angabe „9“ durch die Angabe 
„18“ ersetzt.

4.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Die Rücklagen sollen bei folgenden Tierarten 
höchstens betragen:

  1.  je Pferd 15,00 €

  2.  je Rind 12,00 €

  3.  je Schwein 7,00 €

  4.  je Schaf 5,00 €

  5.  je Ziege 5,00 €

  6.  Gehegewild, je Tier 5,00 €

  7.  Bienen, je Volk 5,00 €

  8.  Gefl ügel:

   a) Kleinstbestände, Gefl ügel, je Tier 0,30 €

    aa) je Legehenne 0,15 €

    bb)  je Masthähnchen 0,08 €

   b)  Gänse, je Tier 0,60 €

   c)  Enten, je Tier 0,15 €

   d)  Truthühner, je Tier 0,60 €.

   Die Rücklagen sollen in der Regel 75 v. H. dieser 
Beträge nicht unterschreiten.“

 b)   in Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort „Ausga-
ben“ das Wort „Angabe“ gestrichen.

 
Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 
in Kraft. Für Beitragsforderungen aus den Jahren 2007 
und 2008 bleibt die Verordnung zur Durchführung von 
Regelungen auf dem Gebiet der Tierseuchenbekämpfung 
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in der am 31. Dezember 2008 geltenden Fassung anzu-
wenden.
 
Düsseldorf, den 20. Januar 2009
 

Der Minister 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard  U h l e n b e r g
 

– GV. NRW. 2009 S. 77

Genehmigung der
52. Änderung des Regionalplans

für den Regierungsbezirk Düsseldorf
im Gebiet der Stadt Ratingen

Vom 12. Januar 2009

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Düsseldorf hat in 
seiner Sitzung am 19. Juni 2008 die 52. Änderung des 
Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf im 
Gebiet der Stadt Ratingen beschlossen ( Umwandlung 
eines Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiches (GIB) 
in einen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB)).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 12. Januar 2009 
– 322 – 30.15.02.53 – gemäß § 20 Abs. 7 Landes-
planungsgesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430) im 
Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landes-
ministerien genehmigt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
erfolgt nach § 21 Satz 1 Landesplanungsgesetz.

Gemäß § 21 Satz 2 Landesplanungsgesetz wird die Ände-
rung des Regionalplans beim Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie (Landesplanungsbehörde), der 
Bezirksregierung Düsseldorf (Bezirksplanungsbehörde) 
sowie dem Kreis Mettmann und der Stadt Ratingen zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß § 22 Lan-
desplanungsgesetz mit der Bekanntmachung der Geneh-
migung zum Ziel der Raumordnung. Sie ist nach Maß-
gabe der §§ 4 und 5 Raumordnungsgesetz von den 
öffentlichen Stellen und Privaten in Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen zu beachten. Soweit die Änderung des 
Regionalplans Grundsätze enthält, sind sie nach Maß-
gabe des § 4 Raumordnungsgesetz von den öffentlichen 
Stellen und Privaten in Wahrnehmung öffentlicher Auf-
gaben bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
zu berücksichtigen.

Gemäß § 23 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbei-
tung und Aufstellung der Änderung des Regionalplanes 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Düs-
seldorf (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht wor-
den ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Regionalplanes oder deren Bekannt-
machung verletzt worden sind.
 
Düsseldorf, den 16. Januar 2009
 

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Michael  H e n z e

 
– GV. NRW. 2009 S. 78

203014

Sechste Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Laufbahnen

der Beamtinnen und Beamten
des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande 

Nordrhein-Westfalen
Vom 12. Februar 2009

Auf Grund des § 197 Absatz 4 und des § 35 Absatz 2 
Satz 2 des Landesbeamtengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. NRW. S. 234, 
ber. 1982 S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 706), 
wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium ver-
ordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen 
und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 1. Dezember 1985 (GV. 
NRW. S. 744), zuletzt geändert durch 5. Änderungsver-
ordnung vom 18. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 41), 
wird wie folgt geändert:

1.  § 12 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 wird ein neuer Satz 4 angefügt:
„Die Tätigkeit bei einer Werkfeuerwehr kann auf die 
Dienstzeit gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 in vollem 
Umfang angerechnet werden, sofern die hauptberuf-
liche Tätigkeit bei der Werkfeuerwehr nach entspre-
chender Laufbahn- oder vergleichbarer Prüfung in 
Art und Bedeutung der Ausübung einem Amt im 
mittleren feuerwehrtechnischen Dienst vergleichbar 
ist.“

2.  § 16 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 1 wird ein neuer Satz 4 angefügt:
„Die Tätigkeit bei einer Werkfeuerwehr kann auf die 
Dienstzeit gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 in vollem 
Umfang angerechnet werden, sofern die hauptberuf-
liche Tätigkeit bei der Werkfeuerwehr nach entspre-
chender Laufbahn- oder vergleichbarer Prüfung in 
Art und Bedeutung der Ausübung einem Amt im 
gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst vergleichbar 
ist.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 12. Februar 2009

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

– GV. NRW. 2009 S. 78

230
Verordnung zur Änderung

der Verordnung
über den Anwendungsbereich, 

den Kreis der Beteiligten
sowie die Voraussetzungen für ein 

Raumordnungsverfahren
(Verordnung zu Raumordnungsverfahren)

Vom 17. Februar 2009

Aufgrund des § 50 Abs. 1 Nr. 5 des Landesplanungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), wird im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss des 
Landtages verordnet:
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Die Verordnung zu Raumordnungsverfahren vom 10. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 506) wird wie folgt geändert:

1.   In § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a wird das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt.

2.   In § 1 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b wird das Semikolon 
durch das Wort „und“ ersetzt.

3.  § 1 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt ergänzt:

  „c) für die Errichtung und wesentliche Trassen-
änderung einer Rohrleitungsanlage zum Transport 
von Kohlendioxid mit einem Durchmesser von mehr 
als 300 mm.“

Düsseldorf, den 17. Februar 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter des Ministerpräsidenten

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Eckhard  U h l e n b e r g

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

zugleich für den
Minister für Bauen und Verkehr
insofern mit der Wahrnehmung

der Geschäfte beauftragt

Christa  T h o b e n

– GV. NRW. 2009 S. 78

Hinweis 
für die Bezieher des Gesetz- und 
Verordnungsblattes für das Land 

Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Nordrhein-Westfalen – Jahrgang 2008 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2008 Einband-
decken für einen Band vor zum Preis von 12,35 Euro 
zuzüglich Versandkosten.

In diesem Betrag sind 19 % Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1. März 2009 unter Angabe 
der Kundennummer an den Verlag erbeten.

– GV. NRW. 2009 S. 79
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Einzelpreis dieser Nummer 5,40 Euro
zuzügl. Porto- und Versandkosten

Bestellungen, Anfragen usw. sind an den A. Bagel Verlag zu richten. Anschrift und Telefonnummer wie folgt für
Abonnementsbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 38 (8.00–12.30 Uhr), 40237 Düsseldorf

Bezugspreis halbjährlich 33,50 Euro (Kalenderhalbjahr). Jahresbezug 67,– Euro (Kalenderjahr), zahlbar im Voraus. Abbestellungen für Kalenderhalbjahres-
bezug müssen bis zum 30. 4. bzw. 31. 10., für Kalenderjahresbezug bis zum 31. 10. eines jeden Jahres beim A. Bagel Verlag vorliegen.

Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Erscheinen anerkannt.

In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur aufgrund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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